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VORWORT 

Im Hinblick darauf, daß ich mir vorgenommen hatte, eine fünfbändige Sozial­
ethik zu schreiben, wovon erst zwei Bände im Druck erscheinen konnten, wollte 
ich eigentlich darauf verzichten, die allgemeine Ethik, an der ich weit länger 
arbeitete als an der Sozialethik, zu veröffentlichen. Aber meine Studenten 
drängten mich, wenigstens das Wesentliche meiner Vorlesungen als Handbuch 
herauszubringen. So gab ich das ungeordnete Bündel von Manuskripten 
Dr. Brigitta Gräfin von Galen, Oberassistentin in meinem Institut, mit der Bitte, 
daraus etwas zu machen, wobei vieles ausgelassen, manches vielleicht kurz er­
gänzt werden sollte. Das so entstandene Manuskript habe ich ganz durchgesehen 
und übernehme persönlich die Verantwortung für alles, was in diesem Buche 
steht. Mit Absicht wurde vermieden, die Geschichte der Ethik oder die vielen 
verschiedenen Entwürfe der Ethik zu beschreiben. Dafür gibt es reichlich genug 
Handbücher. Ich erwähne hier nur die gediegene Schrift von Hans Reiner „Die 
philosophische Ethik". Es sollte in meinem Buch lediglich das Gedankengut 
wiedergegeben werden, das ich mir im Laufe von Jahrzehnten auf dem Gebiet 
der Ethik errungen habe. Darum wurde auch auf vieles Zitieren von Autoren 
verzichtet. Der Kenner wird schon herausmerken, daß ich mich innerlich mit 
dem reichhaltigen literarischen Material auseinandergesetzt habe. 

Fribourg/Schweiz, im September 1969 
A. F. Utz 
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ERSTES KAPITEL 

DIE WISSENSCHAFT VOM SITTLICHEN 





I. Das Phänomen des Sittlichen 

Im allgemeinen wird die Ethik als die Lehre vom sittlichen Handeln bezeichnet. 
Hinter dieser Definition verbirgt sich die Auffassung, daß man wissenschaftlich, 
wenigstens annähernd, bestimmen könne, wie das sittliche Handeln zu gestalten 
sei. Und weiter zurückliegend wird vorausgesetzt, daß man schon wisse, was 
eigentlich das Sittliche ausmacht. Man spricht davon nicht, weil es jedem Men­
schen klar sein müßte. 

Um nicht voreingenommen eine Begriffsbestimmung der Ethik vorzunehmen, 
ist es klüger, zunächst einmal das Phänomen des Sittlichen zu umschreiben, 
damit wir uns darüber Rechenschaft geben können, ob und in welcher Weise 
Wissenschaft vom Sittlichen möglich ist. Ob es darüber hinaus noch eine Lehre 
des sittlichen Handelns in Form eines Normenkatalogs gibt, wird sich erst dann 
herausstellen, wenn wir die Wesensstruktur des Sittlichen erfaßt haben. 

In unserem Bewußtsein stellen wir fest, daß bei jeglichem Handeln sich in 
uns ein Empfinden der Verantwortung einstellt im Hinblick auf das, was wir 
tun. Sowohl vor der Tat als auch nachher sind wir als Person „engagiert". Wir 
fühlen uns irgendwie verpflichtet. Zwar geben wir uns keine Rechenschaft 
darüber, ob diese Verpflichtung nur dem Inhalt oder auch einem anderen Wesen 
gegenüber gilt. Aber wir fühlen uns verantwortlich für das, was wir frei wählen 
und tun. Es lebt also mehr in uns als nur ein gewisses Wertempfinden. Es ist ein 
Wertempfinden mit imperativem Charakter: Du sollst das Gute tun und das 
Böse meiden. Sind wir der Überzeugung, daß wir das Gute getan haben, dann 
sind wir mit unserem Tun zufrieden. Haben wir aber unserer Ansicht nach das 
Böse getan, dann fühlen wir uns selbst als böse und verwerflich. So sehr wir frei 
wählen, fühlen wir uns doch nicht frei in dem, was wir erwählen. Wir sind 
psychologisch frei, weil wir statt des Guten das Böse wählen könnten. Dennoch 
fühlen wir uns der Forderung des Guten unterstellt. Warum aber fordert das 
Gute und nicht das Böse uns die Handlung ab? Es kann doch nicht sein, daß 
das Gute als Objekt unseres Wollens aus sich fordernd an uns herantritt. Denn 
es ist nicht begreifbar, daß etwas völlig uns Gegenübergestelltes unsere Freiheit 
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bestimmen sollte. Es muß irgendwie in uns selbst ein Organ geben, welches 
naturhaft den Imperativ ausspricht. Natürlich hat dieser Imperativ ein Objekt, 
eben das Gute. Aber dieses Objekt muß irgendwie in ein subjektives Verant­
wortungsempfinden transponiert werden, um imperativisch zu wirken. Das 
Eigenartige dabei ist, daß dieses Verantwortungsempfinden oder Verantwor­
tungsbewußtsein gegenüber dem Guten uns geradezu verfolgt, indem es unab­
leitbar und nicht auf etwas anderes rückführbar fordert. Es manifestiert sich in 
uns als etwas Absolutes, als ein Apriori. Wollten wir das Verantwortungsbewußt­
sein gegenüber dem Guten irgendwie als Einrichtung einer Zweckmäßigkeit 
erklären, dann würden wir seinen Absolutheitsanspruch verkennen. Wir wissen 
sehr wohl, daß wir das Gute nicht einer Nützlichkeit wegen tun müssen, sondern 
weil es Gegenstand unserer unabdingbaren Verantwortung ist. 

Das Verantwortungsbewußtsein kann nicht identisch sein mit unserer Frei­
heit, sonst wären wir nicht verpflichtet. Freiheit als solche verpflichtet nicht, 
sie ist vielmehr selbst verpflichtet. Das Verantwortungsbewußtsein steht dem­
nach als „Direktion" über der Freiheit. 

Halten wir also fest: Das Verantwortungsbewußtsein, das wir als das sittliche 
Urphänomen bezeichnen, ist etwas Psychisches, ein spontaner Imperativ unserer 
praktischen Vernunft, der sich an unsere Freiheit wendet, das Gute zu tun und 
das Böse zu meiden. Dieser Imperativ spricht sich mit Absolutheit aus, so daß 
wir mit Zweckmäßigkeitsüberlegungen nicht aus ihm herauskommen. 

Der Philosoph wird allerdings bei dieser Umschreibung des sittlichen Phäno­
mens einwenden, daß wir uns mit der Darstellung des Imperativs als eines 
psychischen Faktums außerhalb des Absoluten stellen, weil alles Reale irgend­
eine Ursache habe. Das Absolute aber habe eben keine Ursache. Von dieser 
Überlegung aus müßte man mit Kant erklären, daß das Sittliche, weil es ein Ab­
solutes ist, zugleich das Ursachlose und darum mit der schöpferischen Freiheit 
identisch sei. Wie aber sollen wir dann die Tatsache begreifen, daß unsere Frei­
heit trotz ihrer schöpferischen Qualität durch unser Verantwortungsbewußtsein 
eben doch gebunden ist? 

Wir sind uns darüber im klaren, daß die Annahme des Sittlichen als eines 
psychischen Phänomens logische Konsequenzen für die Erklärung des Sittlichen 
hat. Wir werden vor die Frage gestellt, wie dieser absolute Imperativ zustande 
gekommen ist, wenn er nicht als Partizipation einer existierenden absoluten 
Vernunft verstanden wird. Damit stehen wir schon mitten im Problem. Die 
Weltanschauung bestimmt bereits die einfache Darstellung des Sittlichen als 
Phänomen. 
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Aber ein philosophisch Unvorbelasteter wird wohl nicht um die Anerken­
nung eines in uns seelisch sich aussprechenden absoluten Imperativs herum­
kommen. Im gleichen Sinne nehmen wir die Freiheit als ein psychisches 
Faktum hin, so sehr wir im einzelnen nicht wissen, inwieweit wir bei diesem 
oder jenem Tun frei oder beeinflußt sind. Wer die Freiheit aus dem psychischen 
Komplex lösen will, muß sie mit Kant schon als transzendentale Freiheit 
deuten, als Idee der Freiheit. Damit erhält man zwar eine Freiheit „als solche". 
Diese ist aber aus ihrem psychischen Komplex herausgerissen und formalisiert, 
in gleicher Weise wie der Imperativ in der Konzeption eines absoluten Impe­
rativs „als solchen". 

Das Phänomen des absoluten Imperativs, des Verantwortungsbewußtseins 
oder, wie man auch sagt, des „Gewissens" wird hier verstanden als ein Bewußt­
sein der Pflicht, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Diese Erklärung 
des Phänomens ist grundlegend für die gesamte Ethik. Wir werden sehen, daß 
nur der Gesichtspunkt der Pflicht über die rein psychologische Betrachtung 
des sittlichen Phänomens hinausführt. Die französischen Ethiker, wie z. B. 
Louis Lavelle, Georges Bastide, Jean-Paul Sartre, Raymond Polin, Gabriel 
Marcel, Jean Nabert, Paul Ricoeur, Albert Camus, verbleiben zu sehr im Be­
reich der rein psychologischen Erklärung der Spontaneität und Ursprünglich­
keit des sittlichen Empfindens. Anders bei Rene Le Senne, der den absoluten 
Wert in Gott begründet sein läßt und von hier aus den Pflichtcharakter des 
menschlichen Gewissens zu verstehen sucht. Die kantische Schauweise, gemäß 
welcher die Pflicht derart verabsolutiert wird, daß sie ihre psychische Verket­
tung mit dem Verantwortungsbewußtsein verliert, ist der französischen Ethik 
fremd. 

Diese kurz skizzierte Darstellung des sittlichen Phänomens ist grundlegend 
für die Problematik, der sich die Ethik gegenübersieht. Ist nämlich das Sittliche 
nichts anderes als der in unserer Vernunft sich manifestierende absolute 
Imperativ, das Gute zu tun und das Böse zu meiden, dann werden wir uns mit 
diesem „Naturereignis" abfinden müssen. Was wir tun können, ist einzig zu 
versuchen, seine Herkunft zu erklären, und grundsätzlich zu überlegen, wie wir 
diesen absoluten Imperativ weiterführen in die konkrete Wirklichkeit, d. h. 
wie wir die Erfüllung des Imperativs in der je und je gegebenen Situation er­
reichen. Bevor wir uns aber an die Analyse dieses Imperativs begeben, müssen 
wir uns über die wissenschaftliche Methode im klaren sein, die wir anzuwenden 
haben. 
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II. Die verschiedenen Methoden 
zur Untersuchung des sittlichen Phänomens 

Welche wissenschaftliche Methode wird dem sittlichen Phänomen gerecht? 
Können wir es erklären aufgrund rein äußerer Erfahrung, oder sind wir nicht 
vielmehr auf die innere Erfahrung angewiesen? Und in welcher Weise wäre die 
innere Erfahrung, sofern sie die einzige Methode ist, in der Lage, allgemeingül­
tige Erkenntnisse anzubieten, wie es von einer Wissenschaft erwartet wird? 
Oder anders formuliert: Fußt die Ethik als Wissenschaft vom Sittlichen auf der 
rein äußeren Erfahrung, oder ist sie nicht vielmehr wesentlich auf die innere 
Erfahrung angewiesen? 

Die Analyse der äußeren Erfahrung als Methode der Ethik 

Wenn die Ethik ihr Objekt rein aus der äußeren Erfahrung gewinnen würde, 
wäre sie vergleichbar etwa der experimentellen Psychologie (Individual- und 
Sozialpsychologie), der Ethnologie oder der Urgeschichte. 

Sie wäre der experimentellen Psychologie vergleichbar, wenn sie rein äußer­
lich, ohne wertende Stellungnahme der Frage nachgehen würde: Wie sind in 
diesem oder jenem Subjekt Verantwortungsbewußtsein, Schuldgefühl, Wert­
empfinden entstanden? Aufgrund des Mutter-Kind-Verhältnisses, von Instruk­
tionen des Vaters, also eines pädagogischen Prozesses, einer durch die äußere 
Umwelt hervorgerufenen Erfahrung? 

Die Ethik nähme das Gebaren der Ethnologie und der Urgeschichte an, 
wenn sie sich die Frage stellen würde, ob das Verantwortungsbewußtsein ein 
bei allen Menschen aller Völker und aller Zeiten gleichermaßen aufweisbares 
Phänomen sei. 

Würde die Ethik ausschließlich nach dieser Methode der experimentellen 
Wissenschaften vorgehen - und tatsächlich wird sie von vielen Autoren in 
dieser Form betrieben —, so wäre auch ihr Ergebnis nur ein experimentelles; 
sie wäre eine rein deskriptive Wissenschaft des Werdens des menschlichen 
Verantwortungsbewußtseins, des Bewußtseins von Gut und Böse, darum auch 
des Schuldbewußtseins, wie überhaupt des Wertempfindens im allgemeinen. 
Sie könnte in dieser Art den Nachweis erbringen, daß der Mensch sich zu 
einem solchen Status entwickelt hat, daß er aus Verantwortungsbewußtsein 
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heraus handelt, und vielleicht sogar, daß alle Menschen aller Zeiten so gehandelt 
haben. Der Imperativ wäre nichts anderes als das Ergebnis einer unter Um­
ständen langen Entwicklung. Nicht erklärt ist aber damit der Absolutheitsan-
spruch des Verantwortungsbewußtseins, nicht seine Verbindlichkeit und seine 
Allgemeingültigkeit. Das Phänomen des Sittlichen, wie es eingangs dargestellt 
wurde, wäre demnach in seinem Wesenskern noch nicht erfaßt. Es ist nicht zu 
leugnen, daß wir anhand der äußeren Erfahrung manche und vielleicht sogar 
viele Seiten des sittlichen Phänomens erklären können. Sozusagen alle Wertur­
teile sind in ihrer konkreten Gestalt im Kontakt mit der Umwelt entstanden. 
Die Frage ist aber, ob der sozial-psychologische Weg an die Substanz des Ver­
antwortungsbewußtseins heranführt. Die Tatsache, daß wir Werturteile, die aus 
verschiedenen Kulturkreisen stammen, miteinander in Vergleich bringen und 
gegeneinander abwägen, ja daß wir dieses Vergleichen und Abwägen aus inne­
rem Naturdrang vornehmen, zeigt doch, daß wir uns in unserem Wert- und 
Verantwortungsbewußtsein nicht einfach mit den an uns herangetragenen Wert­
urteilen abfinden. 

Die Analyse der inneren Erfahrung als Methode der Ethik 

Da die äußere Erfahrung nicht ausreicht, um das Sittliche als Phänomen aus­
reichend zu erklären, muß die Ethik auch die Daten der inneren Erfahrung 
berücksichtigen. Hierbei analysiert sie zunächst einmal das individuelle innere 
Erleben des Handlungsablaufes. Sie stellt fest, daß wir unsere sittlichen Ent­
scheidungen in Abhängigkeit von einer Norm fällen, die unser Verantwortungs­
bewußtsein uns vorstellt, ferner, daß wir das Gefühl der Befriedigung oder der 
Schuld in uns wahrnehmen, je nachdem, ob wir entsprechend der Norm gehan­
delt haben oder nicht. 

Diese ganz persönliche Gewissensanalyse erbringt aber nicht mehr als den 
Aufweis dessen, was ein einzelner als für sich verbindliche Norm erkennt. Es ist 
damit noch nichts darüber ausgesagt, ob diese Norm auch für die Gewissensent­
scheidungen anderer relevant ist, ob wir also eine Norm in uns tragen, die Allge­
meingültigkeit beansprucht. 

Der Ethiker muß also diese von ihm vorgenommene Analyse der inneren 
Erfahrung weiter vorantreiben und untersuchen, ob wir das Verantwortungs­
bewußtsein gegenüber der Norm als so unmittelbar und ursprünglich mit unserm 
Personsein, mit unserm Menschsein zusammenhängend empfinden, daß wir zur 
Erkenntnis kommen, bestimmte Normen gelten für alle Menschen in gleicher 
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Weise, wenn wir sie überhaupt als Menschen, als innerhalb der menschlichen 
Gesellschaft sinnvoll Handelnde bezeichnen wollen.1 

Wenden wir uns einmal dieser Analyse der inneren Erfahrung zu, weil sie für 
die Ethik entscheidend ist, und fragen wir uns, ob und wieweit sie überhaupt 
Gültigkeit beanspruchen kann. 

Levy-Bruhl hat am Anfang seiner Karriere bezüglich der theoretischen Ord­
nung erklärt, daß der Urmensch das Widerspruchsprinzip noch nicht gekannt 
und nicht danach gehandelt habe. Nach dem heutigen Stand unserer Erkennt­
nis müssen wir aber sagen, daß das Widerspruchsprinzip so allgemein und so 
absolut gilt, daß wir einen Menschen, der nicht danach denkt und handelt, 
schlechterdings für abnorm und irrsinnig halten. Wenn die, von Levy-Bruhl 
übrigens später zurückgenommene, Behauptung zutreffen würde, dann könnte 
jener Urmensch noch kein menschliches Wesen gewesen sein. Es könnte sich 
nur um ein Zwischenstadium in der Entwicklung vom tierischen Wesen zum 
Menschen gehandelt haben. 

Die Annahme, das Widerspruchsgesetz sei nur ein Phänomen unserer gegen­
wärtigen Kulturstufe, erscheint unserem Denken in sich widersinnig, denn um 
sie zu beweisen, müßten wir uns außerhalb unserer Denkformen stellen, d. h. 
wir müßten das Denken überhaupt aufgeben. Hier gelangt unsere gesamte 
Reflexion an eine Grenze, jenseits deren alle weiteren Denkversuche sinnlos 
würden. Aristoteles hat daher gesagt, es sei nicht Aufgabe der Philosophie, 
Prinzipien zu beweisen; sie könne nur jene Prinzipien aufweisen, von denen wir 
ausgehen und ohne die unser Denken und Handeln sinnlos würde, die wir also 
hinnehmen müssen, wenn wir weiterdenken und weiterleben wollen. Für ihn 
war Philosophie Rückführung aller unserer Denkinhalte auf ein Prinzip, das 
evident, aber selbst nicht beweisbar ist, das apriori und absolut für alles mensch­
liche Denken gilt. Das Widerspruchsprinzip erweist sich somit aufgrund unserer 
inneren Denkerfahrung als universal und absolut geltender Ausgangspunkt, als 
Prinzip unseres Denkens. 

Damit entfällt die Theorie der totalen Ideologiekritik, wie sie Mannheim als 
erster formuliert hat, indem er der soziologischen Untersuchung (Wissenssozio­
logie) die Aufgabe zuteilte, absolute Urteile von einem das denkende Indivi­
duum transzendierenden Standpunkt aus als Ausdruck bestimmter Denkstile 

1 Vgl. hierzu die vortreffliche Analyse der „Bewußtseinstatsachen" bei Johannes Messner: 
Kulturethik, mit Grundlegung durch Prinzipienethik und Persönlichkeitsethik, Innsbruck 
1954 , 8 ff., bes. 10 ff. 
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nachzuweisen, genauer gesagt: das Denken auf ein „kollektives Zurechnungs­
objekt" hin zu „funktionalisieren". 

Begeben wir uns nun vom theoretischen Gebiet auf das praktische, dann 
fragt es sich, ob es auch hier ein apriorisches Bewußtsein gibt, über das wir 
nicht hinausgehen, jenseits dessen wir keine Kritik mehr suchen können, nicht 
einmal eine theoretische Erklärung. Wir stellen uns also bei der Analyse unse­
rer inneren Erfahrung bezüglich des Verantwortungsbewußtseins, d. h. des 
Imperativs, daß das Gute zu tun und das Böse zu meiden ist, die Frage, ob wir 
auch hier bei einem Letzten angekommen sind, das sich unserer weiteren Kon­
trolle entzieht, das sich also aus sich selbst legitimiert. Daß es auf der prakti­
schen Ebene ein erstes Prinzip gibt, ohne das wir weitere Formulierungen 
innerhalb der praktischen Ordnung nicht vornehmen können, wurde bereits 
festgestellt, da das sittliche Bewußtsein ohne das Prinzip „Das Gute ist zu tun, 
das Böse zu meiden" nicht bestehen kann. Ist es aber nun möglich, das Ver­
antwortungsbewußtsein als solches noch einmal einer Kritik zu unterziehen? 
Der Beweis, daß es nicht geht, ist nur aus der inneren Erfahrung zu führen, daß 
beim Versuch einer Kritik an diesem Prinzip unser ganzes Leben sinnlos würde, 
genauso sinnlos wie das Denken ohne das Widerspruchsgesetz. Auf der Suche 
nach einem Beweisgrund unseres Verantwortungsbewußtseins müßten wir uns 
aus uns selbst hinausbewegen, müßten ein alle Menschen transzendierendes 
Verantwortungssubjekt finden, um von dort aus unser sittliches Apriori 
kritisch zu beurteilen, d. h. als Aposteriori zu entlarven. Damit aber wäre der 
Absolutheitsanspruch des sittlichen Imperativs ausgelöscht, wie Kant eindrucks­
voll dargestellt hat. Gegenüber Kant ist aber auch festzuhalten, daß der Abso­
lutheitsanspruch des sittlichen Imperativs nicht etwa ein logisches Postulat ist, 
das sich aus der Konzeption eines von aller Ursächlichkeit befreiten Solls 
ergibt. Er ist vielmehr unmittelbar mit dem von uns seelisch erfahrenen Ver­
antwortungsbewußtsein gegeben. Das absolut geltende Verantwortungsbewußt­
sein ist ein erfahrbares, nicht weiter ableitbares und darum evidentes Phäno­
men, eine Tatsache des menschlichen Bewußtseins überhaupt, d. h. des Be­
wußtseins, das zum Wesen des Menschen gehört. 

Es geht somit in der Ethik nicht darum, den sittlichen Imperativ als solchen 
zu beweisen. Wir untersuchen seine Manifestationen, kontrollieren seine ver­
schiedenen Äußerungen und versuchen festzustellen, wie er in seinen ver­
schiedenen Wertentscheidungen sein innerstes Wesen entwickelt. 

Es besteht also eine vollgültige Parallele zwischen der theoretischen und der 
praktischen Vernunft. Dies bedeutet, daß die ethische Wissenschaft nicht bei 
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der theoretischen einsetzt, sondern ebenso wie die theoretische mit einem 
Apriori beginnt, nämlich mit dem Verantwortungsbewußtsein und seinem 
evidenten Sollsatz (Das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden), von dem alle 
weiteren praktischen Überlegungen ihren Ausgang nehmen wie das theoretische 
Denken vom Prinzip des Widerspruchs. 

Das Wissen um die sittliche Bewandtnis unseres Wesens ist also im Grunde 
das Ergebnis unserer eigenen inneren Erfahrung, d. h. unseres inneren Erlebens. 
Wir erfahren demnach unser sittliches Wesen in einer Unmittelbarkeit wie wir 
die Tatsache, daß wir denken können, aus dem Akt des Denkens selbst evident 
erkennen. Wir können uns darum nicht vorstellen, daß es einen Menschen geben 
sollte, dem das Verantwortungsbewußtsein abginge, so verschieden auch die 
Ausdrucksformen dieses Verantwortungsbewußtseins sein mögen. 

Die erlebnismäßige Evidenz darf nicht als Fremdkörper im wissenschaft­
lichen Bemühen bezeichnet werden, weil auch die noch so theoretische Beur­
teilung eines Gegenstandes immer nur aus unserer Einsicht heraus möglich ist. 
Die Tatsache, daß wir miteinander disputieren, beweist, daß wir im Mitmen­
schen dieselbe Einsichtskraft voraussetzen, so verschieden wir auch immer 
urteilen mögen. Wenn wir an der Anlage der Urteilskraft selbst zweifeln 
würden, wäre der dauernde Kriegszustand die einzig mögliche soziale Situation. 
Wo immer wir es mit einem moralischen Wesen zu tun haben, setzen wir die 
Annahme des Prinzips „Das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden" in ihm 
voraus. Diese Erwartung ist nicht etwa das Resultat äußerer Erfahrung. Be­
züglich eines einzelnen Objekts mag sich das Werturteil ändern. Um unseren 
persönlichen konkreten Imperativ nicht mit dem allgemeinen Imperativ zu 
verwechseln, ist die Kontrolle durch die äußere Erfahrung unabdingbar. Und 
doch kommen wir nach dieser Kontrolle auf unsern apriorischen Imperativ zu­
rück, sonst würden wir nicht aus Verantwortung handeln können. Inwieweit 
allerdings ein konkreter Inhalt wirklicher Gegenstand des absoluten Imperativs 
sein kann, ist eine Frage, und zwar just die zentrale Frage der Ethik. 

Je nach der Stellungnahme zur inneren Erfahrung unseres Gewissens ent­
scheidet sich die Auffassung bezüglich der Ethik. Wenn man nur die einzelnen 
Gewissenssprüche untersucht, wird man im Hinblick auf die dauernde Variie­
rung des Inhaltes nach den Ursachen suchen. Diese wird man aus der Abhängig­
keit von der gesellschaftlichen Situation (Auguste Comte), aus einem irgendwie 
entstandenen Glücksverlangen (Herbert Spencer, Jean Marie Guyau, Henri 
Bergson) oder aus dem individuell jeweils verschiedenen Drang nach idealer 
Lebensgestaltung (O. F. Bollnow) erklären. 
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Damit ist aber der Charakter der Pflicht ausgelöscht. Was in mir ursächlich 
ableitbar ist, kann ich zum Gegenstand meiner Überwindungskraft machen. Es 
ist nicht einzusehen, warum ich es als Gegebenes annehmen „muß". Dann ist 
es schon logischer, sich zur Ethik der Tat zu bekennen (F. W. Nietzsche). 
Die Frage der Ethik heißt im Grunde: Besteht das Gewissen, das wir durch 
eigene Erfahrung in uns feststellen, in einem absoluten Imperativ? Wenn ja, 
wie ist dieses Absolute zu erkennen, da die einzelnen Gewissenssprüche so 
stark variieren? Da das Absolute allgemeingültig sein muß, worauf vor allem 
Kant hingewiesen hat, müßte man die Absolutheit des Imperativs an dessen 
Allgemeingültigkeit ablesen können. 

III. Die Ethik als praktische Wissenschaft 

Ganz allgemein gesprochen, stellt sich die Ethik die Aufgabe, den apriorisch 
geltenden Imperativ bis in die konkrete Verantwortung hinein wissenschaftlich 
zu verfolgen. Wie ist dies möglich? Den Imperativ wissenschaftlich zu analy­
sieren, heißt doch, ihn theoretisch zu beurteilen und weiterzuführen. Das setzt 
aber voraus, daß der Imperativ irgendwie eine geheime „Aussage" enthält, d. h. 
seinsgeladen ist. Man müßte also supponieren, daß das apriorisch geltende Prin­
zip „Das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden" den Begriff des Guten im Sinne 
von „seinsgerecht", „glücklich machend", „lebenserfüllend", „naturentspre­
chend" faßt. Die Ethik würde aber damit zu einer theoretischen Wissenschaft, 
die nicht das konkrete Soll erstellt, sondern nach Art einer Kausalwissenschaft 
Seinszusammenhänge aufhellt, die unter Umständen Gegenstand des Imperativs 
werden könnten. Man sieht bereits aus dieser Problematik, daß die Ethik als 
Wissenschaft und vor allem als praktische Wissenschaft sich nicht definieren 
läßt, wenn man sich nicht über die Struktur des apriorischen Imperativs Re­
chenschaft gegeben hat. Bevor wir an diese Analyse gehen, soll kurz dargelegt 
werden, in welcher Weise wir von einer praktischen Wissenschaft sprechen 
können. 

Der Begriff der praktischen Wissenschaft 

Praktisch ist eine Wissenschaft zunächst dem Objekt nach. Jede Wissenschaft, 
die ein Objekt betrachtet, das unter Umständen unter die Zielsetzung des 
menschlichen Willens fällt, kann als praktisch bezeichnet werden. So unter-



22 Die Wissenschaft vom Sittlichen 

sucht die Wirtschaftswissenschaft den Zusammenhang der Handlungen, welche 
die Gesellschaftsglieder im Hinblick auf die Sicherung der allgemeinen Wohl­
fahrt setzen. Methodisch oder der Modalität nach ist die Wirtschaftswissen­
schaft eine Seinswissenschaft und darum eine theoretische Wissenschaft. Sie 
befaßt sich mit realen Kausalitäten. Sie umschreibt den Prozeß der wirtschaft­
lichen Kooperation, fragt z. B. nach den Konsequenzen, welche sich aus der 
Ausweitung des Kredits auf die Konjunktur ergeben. Sie vermag uns zu zeigen, 
wie man die Arbeitslosigkeit überwinden kann. Ob wir aber die Arbeitslosigkeit 
überwinden wollen, hängt von unserer Lebensanschauung ab, vor allem von der 
Frage, ob wir Arbeitslosigkeit als ein Übel unserer Gesellschaft betrachten. 
Sehen wir einmal davon ab, daß man der Wirtschaftswissenschaft auch zumu­
ten sollte, uns ausgerechnet jene Mittel zu nennen, welche der Gesellschaft ein 
menschenwürdiges materielles Dasein sichern, daß sie also das menschliche An­
liegen oder die menschliche Zielsetzung selbst auch diskutieren sollte. Klam­
mern wir also einmal jene Auffassung aus, die der Wirtschaftswissenschaft einen 
echt wirtschaftspolitischen und gesellschaftspolitischen Anstrich gibt. Dann 
gleicht der Wissenschaftscharakter der Wirtschaftswissenschaft dem der Natur­
wissenschaft, nur daß die Ursache-Effekt-Relation nicht mit der gleichen 
Notwendigkeit erfolgt, da sich unter den von der Wirtschaftswissenschaft 
betrachteten Ursachen auch der überlegende und frei wählende Mensch befin­
det. Trotz dieser sozusagen rein theoretischen Methode kann man aber die 
Wirtschaftswissenschaft als praktische Wissenschaft bezeichnen, weil sie vor der 
„wirtschaftspolitische Entscheidung" genannten menschlichen Verantwortung 
alle jene Elemente ausbreitet, welche es bei der Wahl von Ziel und Mittel zu 
überlegen gilt. 

Eine Wissenschaft kann aber auch und noch eigentlicher als praktische 
Wissenschaft bezeichnet werden, wenn sie sich unmittelbar mit dem befaßt, 
was für uns als „wertvoll" und „sinnvoll" zu gelten hat, wenn sie also selbst -
in einem noch zu erläuternden Sinne — wertfühlend eingreift, somit nicht nur 
dem Objekt nach, sondern auch der Modalität des Wissens nach praktisch wird. 
Eine solche Wissenschaft wird zwar nie bis in die ganz konkrete Bestimmung 
dessen vordringen können, was in der hier und jetzt zu setzenden Handlung 
sinnvoll und wertvoll ist. Dies ist eine Angelegenheit des persönüchen Wert­
empfindens. Aber man kann sich doch denken, daß bis zu jenem Grad der Kon­
kretisierungechtes Wissen über das Sinn- und Wertvolle möglich ist, auf dem wir 
noch miteinander zu sprechen und zu disputieren vermögen. Wir haben uns 
z. B. daran gewöhnt, über die Arbeitslosigkeit als solche zu diskutieren, uns zu 
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fragen, ob wir sie in einer Wirtschaftspolitik der Vollbeschäftigung überwinden 
sollen oder nicht. Dabei mag der eine oder andere für sich in der Arbeitslosigkeit 
eine durchaus angenehme und sinnvolle Situation erkennen, da sie ihm Zeit zur 
Muße und geistigen Erholung bietet. 

In der modernen Konzeption der Wissenschaft wird das Urteil über das Sinn­
volle und das Wertvolle in zwei völlig verschiedene Teile aufgespalten, nämlich 
in eine Seinserkenntnis und in einen Wunschaffekt. Man erklärt nämlich, daß es 
sich einerseits um einen rein kausalen Zusammenhang handle, eine Unter­
suchung des Zweckmäßigen, wobei andererseits der Zweck selbst als von freier 
Entscheidung erwählt vorausgesetzt würde. Wenn man also von wert- und 
sinnvoll rede, dann beziehe sich dies nicht auf das Sein, sondern auf den 
Wunsch und die Zielwahl. 

Nimmt man dagegen an, daß der apriorische Imperativ nicht nur eine Motion 
zu einem „vermeintlichen" und frei zu bestimmenden Guten darstellt, sondern 
den naturhaften Befehl der Vernunft an den Willen, das dem Menschen in der 
tiefsten Wurzel seines Seins entsprechende Gut zu erwählen, dann erhält man 
ein Wertempfinden und einen Wertbefehl, der der seinsmäßigen Analyse zu­
gänglich ist. Es handelt sich aber hierbei trotzdem nicht um eine theoretische 
Analyse, denn bei dieser wird nur „objektiv" im Sinne der äußeren Sachge­
rechtigkeit vorgegangen, während in der wertenden Seinsanalyse immer die 
grundsätzliche Sympathie zum Sachgerechten, also der nach dem Sein ausge­
richtete Imperativ mitspricht. 

Der doppelte Sinn der Ethik als praktischer Wissenschaft 

Die Ethik ist eine praktische Wissenschaft in doppeltem Sinn, vom Objekt und 
von der Modalität her. Daß ihr Objekt praktisch ist, braucht wohl nicht disku­
tiert zu werden, weil dieses die zu verantwortende menschliche Handlung ist. 
Sie ist aber auch praktisch unter dem Gesichtspunkt der Modalität des Wissens, 
weil sie uns, wenigstens in allgemeinen Umrissen, sagen soll, was wir tun müs­
sen, um entsprechend dem apriorischen Imperativ zu handeln. Dieser wird dabei 
nicht einfach als äußerer Befehl vorausgesetzt, wie etwa ein Wirtschaftswissen­
schaftler rein sachgerecht die Mittel-Zweck-Relation untersucht, wobei er den 
Zweck als vom Politiker vorgezeichnet annimmt, ohne über die Rechtschaffen­
heit des Zweckes selbst nachzusinnen. Wäre die Ethik eine reine Seinswissen­
schaft, dann könnte sie sich außerhalb des sittlichen Imperativs stellen. Ihr 
Objekt wäre das Praktikable im Sinne des Nützlichen im Dienste eines von 
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außen herangetragenen Zweckes. Die Operation, in der wir ein bestimmtes Sein 
zum Soll machen, ist nicht vollziehbar aus der Erkenntnis des Seins allein. Der 
apriorische Imperativ ist Voraussetzung, und nicht nur das, er muß eindringen 
in den konkreten, seinsbestimmten Inhalt der Handlung. Sonst bestände die 
Ethik in nichts anderem als in dem Aufweis der vielfältigen konkreten Möglich­
keiten, unter denen der kategorische Imperativ möglich werden könnte. Sie 
wäre also keine Wissenschaft von dem, was gesollt ist. Dieser Gedanke ist aller­
dings nur nachvollziehbar, wenn man annimmt, daß der erste Imperativ, das 
Urphänomen des Sittlichen, ein Imperativ zum Sein hin ist. Voraussetzung ist 
dabei, daß der Imperativ genau so eine Operation der Vernunft ist wie die An­
erkennung des Widerspruchsprinzips. Die theoretische und die praktische Ver­
nunft sind also keine verschiedenen Potenzen, sondern spontane Äußerungen 
der einen Potenz, die wir Vernunft nennen. 

Aristoteles hat diesen Tatbestand klar erkannt und deshalb angenommen, daß 
die Vernunft ihrer Natur gemäß nach zwei Seiten hin orientiert ist, nach dem 
Theoretischen und nach dem Praktischen. Die praktische Vernunft ist die 
ursprüngliche und darum spontane Hinbewegung der Vernunft auf das seinshaft 
Gute, darum ein Befehl zum Guten und ein Verbot des Bösen, wie die theore­
tische Vernunft die naturhafte Anlage der Vernunft ist, wahr von falsch zu 
unterscheiden. Aristoteles sprach von einem natürlichen Habitus, d. h. einem 
Habitus, der mit der Potenz der Vernunft selbst gegeben ist. Er mußte die soge­
nannte praktische Vernunft als Habitus bezeichnen und durfte sie nicht mit der 
Potenz der Vernunft identifizieren, weil er sonst gezwungen gewesen wäre, 
entweder die theoretische und die praktische Vernunft völlig zu trennen (wie es 
in der modernen Wissenschaftslehre geschieht), d. h. zwei Arten von Vernunft 
anzunehmen, oder aber beide für ein und dasselbe zu erklären, wodurch die 
gesamte Sollordnung in eine Seinsordnung aufgelöst, d. h. das Soll als rein 
logische Konsequenz des Seins aufgefaßt und somit der apriorische Charakter 
des sittlichen Bewußtseins aufgehoben worden wäre. Das Soll ist apriorisch, 
insofern der Imperativ „Das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden" ebenso 
unmittelbar von der Vernunft ausgesprochen wird wie das Widerspruchsprinzip. 
Beide Operationen sind Funktionen von natürlichen Anlagen der Vernunft, des 
sog. „habitus primorum principiorum speculativorum" und des „habitus pri-
morum principiorum practicorum". Ob es sich um mehrere Prinzipien - das 
eine Mal um mehrere theoretische Aussagen, das andere Mal um mehrere Im­
perative - handelt, ist ein eigenes Problem. Für die praktische Ordnung, dies sei 
nur kurz angedeutet, kommt nur ein Imperativ in Frage: Das Gute ist zu tun, 
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das Böse zu meiden. Der konkrete Inhalt der ersten Prinzipien — sowohl im 
theoretischen wie im praktischen Bereich - ist nicht mehr Gegenstand des 
natürlichen „habitus primorum principiorum". Um das konkret wahre Sein zu 
erkennen und um das konkret echte Gute zu diktieren, reicht die Naturanlage 
(der natürliche Habitus) der Vernunft nicht aus. Zwar ist die Vernunft mächtig 
genug (deswegen spricht man von der Potenz der Vernunft), jegliches Wahre zu 
erkennen und jegliches wirklich Gute konkret zu diktieren. Doch ermangelt sie 
hier jener Sicherheit und Spontaneität, die ihr im Hinblick auf die allgemeinen 
Prinzipien aufgrund des „habitus primorum principiorum" eigen ist. Die An­
nahme von „habitus primi" ist keine Erfindung. Sie ist ein logisches Postulat, 
logisch nicht etwa, weil rein denkerische Voraussetzung, sondern weil aus der 
logischen Verbindung der einzelnen Erfahrungstatsachen als Realität vorauszu­
setzen. Wir erklären sonst nicht einerseits die Existenz eines spontanen, natur­
haften allgemeinen Imperativs der Vernunft, andererseits die Vielfalt von 
Einzelimperativen und Bewertungen bei aller Anerkennung des natürlichen 
Empfindens, daß man auch in konkreten Wertabwägungen zu einem einiger­
maßen allgemeingültigen Prinzip kommen müßte (z. B. hinsichtlich der goldenen 
Regel: Tue nichts, von dem du nicht willst, daß die andern es dir antun). Wir 
haben also gemäß unserer Erfahrung Irrtumslosigkeit hinsichtlich des allgemei­
nen Prinzips vor uns, andererseits aber Irrtumsmöglichkeit oder zumindest 
Wechselhaftigkeit hinsichtlich der konkreten Forderungen bei dem Bewußtsein, 
wir sollten uns über etwas mehr als nur über das allgemeine Prinzip, das Gute sei 
zu tun, das Böse zu meiden, einigen können. All das aber finden wir in der 
gleichen Vernunft vor. 

Im Zusammenhang damit, da wir von der Ethik als praktischer Wissenschaft 
sprechen wollen, ist die Erkenntnis wichtig, daß die Ausprägung des allgemeinen 
Begriffes des Guten, wie er im apriorischen Imperativ steht, nicht einfach eine 
theoretische Angelegenheit ist. Der Imperativ muß uns durch alle Überlegungen, 
was echtes und was unechtes Gut sei, begleiten. Wenn schon auf höchster 
Ebene der Imperativ keine Ableitung aus einer theoretischen Erkenntnis ist, 
dann ebenso wenig auf der Ebene des konkreten Inhalts, bei aller Orientierung 
des Imperativs bezüglich des Inhalts am Sein. „Erstrebenswert" ist etwas nicht, 
weil es seiend ist, sondern weil es in korrektem Normenprozeß, angefangen 
vom apriorischen Imperativ bis in seine konkrete Ausgestaltung, als erstrebens­
wert erstellt worden ist. 

Die scholastischen Handbücher der Ethik haben diesen Sachverhalt über­
sehen, wenn sie die Ethik im Prinzip fundierten: Ens et bonum convertuntur. 
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Das „bonum" ist in diesem Prinzip noch nicht das Erstrebenswerte im Sinne 
von zu Erstrebendem, sondern nur von Erstrebensmöglichem. Ebenfalls sind 
sich diese Handbücher nicht im klaren darüber, ob es einen Sinn hat, in der 
Ethik von der aristotelischen Einteilung des Guten in „bonum utile", „bonum 
delectabile" und „bonum honestum" zu sprechen. Einzig vom bonum ho-
nestum, und zwar im Sinne von bonum imperatum, ist in der Ethik die Rede, 
und dieses ist zu unterscheiden vom reinen bonum ontologicum. 

Das bonum, um das es in der Ethik geht, ist ein imperativisches bonum, das 
nicht vom ontischen bonum abgeleitet werden kann. Die Scholastiker haben 
sich getäuscht, wenn sie im Anschluß an Aristoteles diese Ableitung mit 
folgendem Syllogismus versuchten: Gut ist, was alle erstreben; was alle erstre­
ben, ist erstrebenswert-, also ist das Gute erstrebenswert, d. h. zu tun. Wenn 
etwas von allen Menschen erstrebt wird, dann ist noch bei weitem nicht 
nachgewiesen, daß es erstrebenswert oder zu erstreben ist. Einen solchen 
Syllogismus, allerdings ohne imperativische Bewandtnis, kann man nur formen, 
wo es sich um naturwissenschaftlich nachweisbare Nützlichkeiten oder Not­
wendigkeiten handelt. Gut ist eine Speise, welche alle Menschen mit Genuß 
und Nutzen für ihre Gesundheit zu sich nehmen; nun hat sich erwiesen, daß alle 
Menschen mit Genuß und Nutzen Kartoffeln essen; also ist die Kartoffel eine 
gute Speise für den Menschen. Mit diesem Syllogismus gelangt man aber noch 
nicht zum Schluß: Also müssen wir Kartoffeln essen. Wir „müssen" das erst, 
wenn wir die Erhaltung unseres Lebens und unserer Gesundheit als einen 
Imperativ erkennen und wenn zusätzlich feststeht, daß wir ohne Kartoffeln 
unser Leben und unsere Gesundheit nicht erhalten könnten. Die Bewandtnis 
des Imperativs stammt aus einem höheren Prinzip, nämlich der sittlichen Ver­
antwortung für unsere Gesundheit. Daß es nun die Kartoffeln sind, die unter 
diesen Imperativ fallen, wird durch die Mittel-Zweck-Relation, d. h. durch 
ontologische Erkenntnis einsichtig. Der Versuch, den obersten Imperativ (Das 
Gute ist zu tun) ontologisch zu begründen, zeigt deutlich, wie sehr die aristo­
telische Ethik sich vom eigentlich Ethischen entfernt. Sie ist, wovon noch 
gesprochen wird, eine Ontologie, Kosmologie oder Biologie. Aristoteles muß 
allerdings andererseits zugutegehalten werden, daß er die Synderesis, d. h. den 
ersten Imperativ immerhin als natürlichen Habitus gesehen hat. 

Die sittliche Erkenntnis ist auf allen Ebenen, nicht nur auf dem höchsten 
Grad der Abstraktion (Das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden), sondern 
auch bezüglich der einzelnen Lebensbereiche imperativisch geformt. Die rein 
ontologische Erkenntnis kann also die sittliche Erkenntnis nicht ersetzen. Ein 
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eindrucksvolles Beispiel hierfür ist die ethische Behandlung der Ehe. Der 
Ethiker analysiert die ontologische Struktur der menschlichen Person und im 
Zusammenhang hiermit die Zweigeschlechtlichkeit des menschlichen Wesens. 
Was aber die gegenseitige Hingabe zweier geschlechtlich differenzierter Per­
sonen bedeutet, ist nicht feststellbar ohne Werteinfühlung, ohne den in der 
praktischen Vernunft sich vollziehenden Imperativ, daß eine solche Verbindung 
nur gesucht werden kann, wenn sich der ganze Mensch für ein Leben engagiert. 
Die katholische Moraltheologie hat wohl diesen entscheidenden Gesichtspunkt 
der Inanspruchnahme des Wertempfindens und Wertimperativs manchmal ver­
nachlässigt, wenn sie in „wissenschaftlicher", nämlich theoretischer Weise rein 
objektiv zu bestimmen versuchte, wo eine sogenannte „materia gravis" und 
eine „materia levis" für das Gewissen vorliegt. Diese Unterscheidung ist doch 
nur vollziehbar auf der Basis eines bestimmten Wertgefühls, das zumeist noch 
von der kultur- und moralsoziologischen Wertwelt vorbestimmt ist. 

„Wertfühlen"als echtes Wertwissen 

Die Betonung der Abhängigkeit der Werterkenntnis vom ersten, nämlich aprio­
rischen Imperativ soll andererseits nicht besagen, daß die Ethik außerstande 
wäre, wesentliches von unwesentlichem, d. h. von soziologisch beeinflußtem 
und darum vorübergehendem Wertempfinden zu unterscheiden. Sie braucht 
deshalb durchaus nicht in die emotionale Sphäre abzusinken, in welcher es 
nur subjektiv geprägte und darum nicht allgemeingültige Imperative gibt. Der 
Ethiker muß sich zwar bewußt bleiben, daß sichere, allgemeingültige und 
darum überzeitliche Werturteile nur mit äußerster Vorsicht zu fällen sind. 
Es ist aber seine Aufgabe, sich weitmöglichst darum zu bemühen, den Kon­
takt zwischen konkreten Wertimperativen und dem allgemeingültigen aprio­
rischen Imperativ „Das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden" zu finden. Dieser 
Kontakt ist grundsätzlich möglich, so schwierig er sein mag und so vorsichtig 
man ihn auch in Worten formulieren muß. Grundsätzlich hat die Ethik Sicher­
heit des Werturteils anzustreben in sorgsamer Unterscheidung von dauerhaf­
ten und je und je kultursoziologisch wandelbaren Imperativen. Diese Anfor­
derung ist nicht utopisch, weil sie begründet ist in der Seinsorientierung des 
ersten Imperativs. Die Ethik ist darum als echte Wissenschaft anzusprechen, 
wenngleich in anderem Sinne als die theoretische. Sie ist aber nicht nur eine 
Wissenschaft von Denkstilen, denn das apriorische praktische Prinzip ist eben­
sowenig nur ein Denkstil wie das Widerspruchsprinzip in der theoretischen 
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Ordnung. Beide Prinzipien werden von ein und derselben Vernunft ausgespro­
chen. Bei beiden Operationen handelt es sich um Erkenntnisse, wenngleich 
verschiedener Art. Auch wird der Sicherheitsgrad verschieden, sobald man sich 
der konkreten Ordnung nähert. Gewiß handelt es sich bei vielen sittlichen 
Werturteilen um ein Werterfühlen im Sinne von emotionalem Werterfassen. 
Doch ist das Wertfühlen der praktischen Vernunft, von dem wir hier im 
Zusammenhang mit der Ethik als Wissenschaft sprechen, nicht das Wertfühlen 
der modernen Wertethik (Max Scheler, Nicolai Hartmann), sondern echte Ver­
nunfterkenntnis, die wir um ihrer praktischen Struktur und ihrer Unterschei­
dung von der theoretischen Erkenntnis willen als Wertfühlen bezeichnen kön­
nen. 

IV. Ethik und Ideologie 

Die Eigenart der ethischen Erkenntnis, einerseits seins- und somit sachgerecht 
und andererseits wertmessend und somit erlebnisbetont zu sein, ist Grund 
dafür, daß die einen, nämlich die Scholastiker, die Ethik in die Kategorie der 
Seinswissenschaften, also der theoretischen Wissenschaften mit praktischem 
Objekt, einreihten, und die andern, nämlich die modernen Wissenschaftstheo­
retiker, die Ethik, sofern sie behauptet, Werturteile fällen zu können, über­
haupt nicht mehr als Wissenschaft bezeichnen. Ethik als Wissenschaft ist für 
die Modernen nur noch als Ideologiekritik möglich, d. h. als wissenschaftliches 
Bemühen um den Nachweis der emotionalen Struktur aller ethischen Bewer­
tungen. Die Ethik ist dann naturgemäß keine eigentliche Sollwissenschaft 
mehr. Sie kann es höchstens auf soziologischer Grundlage werden, wenn es 
nämlich um die pragmatische Frage geht, wie die verschiedensten Wertempfin­
dungen der Gesellschaftsglieder in einer allgemein gültigen Spiehegel zur Ein­
heit zusammengefaßt werden können 2. 

Zum Begriff der Ideologie 

Die verschiedentlich aufgestellten Definitionen der Ideologie sind so zahlreich 
und so verschieden, als es Philosophen und Sozialwissenschaftler gibt. Wh 

2 In diesem Sinne z. B. Leopold von Wiese: Ethik in der Schauweise der Wissenschaften vom 
Menschen und von der Gesellschaft, Bern 1947 . 
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können uns darum nur mit dem Wesentlichen befassen, d. h. mit dem, was zur 
erkenntnistheoretischen Grundposition gehört, von der aus man eine Aussage 
als ideologisch bezeichnet. 

Unter Ideologie versteht man allgemein eine vom subjektiven Wertempfin­
den geprägte Aussage, die für allgemeingültig gehalten wird. So ist z. B. die 
Aussage: „Die Welt ist schön" von einem ästhetischen Lebensgefühl erfüllt. 
Auch die Aussage: „Eine Wirtschaft ist nur dann im wahren Sinne produktiv, 
wenn sie auf dem Grundsatz des Wettbewerbs aufgebaut ist", ist so lange als 
Ideologie zu bezeichnen, als „wissenschaftlich", d. h. durch äußere Erfahrung 
nicht nachgeweisen ist, daß der Mensch seine produktiven Qualitäten, sowohl 
in der Arbeit wie auch in der Verfügung über das Kapital, außerhalb des Wett­
bewerbs nicht zur Höchstleistung einsetzt, oder mindestens solange nicht nach­
gewiesen ist, daß der Wettbewerb eine höhere Garantie für das Leistungsmaxi­
mum bietet als die Planwirtschaft, in welcher der individuelle Stimulus lahm­
gelegt ist. Solange dieser Beweis nicht geführt ist, beruht der genannte Satz 
auf der aus unserem Inneren heraus entwickelten und einzig darin festgestell­
ten Erfahrung, daß wir — und in diesem „wir" wird der Mensch im allge­
meinen erkannt — nur im Wettkampf höchste Leistungen vollbringen. Es ist 
darin auch das Wertempfinden enthalten, daß wir dort, wo wir irgendwelchen 
Profit erringen können, unsere Qualitäten besser entwickeln, als wenn wir für 
unseren Einsatz nicht remuneriert werden. 

Je umfangreicher der Inhalt einer solchen Aussage ist, um so mehr Bei­
mischung von Wertempfinden ist gemäß den Ideologiekritikern gegeben. Je 
universaler also eine Wertaussage werde, um so ideologischer werde sie. Diese 
Behauptung stimmt allerdings nur begrenzt. Je allgemeingültiger einer sein 
persönliches, subjektives und individuelles Wertempfinden auszudrücken unter­
nimmt, um so deutlicher wird das ideologische Element. Wer die wohltuende 
Wirkung des Wintersports am eigenen Leib erfahren hat und daraus schließt, 
der Wintersport sei das beste Mittel zur Körperertüchtigung überhaupt, macht 
seine eigene Werterfahrung zur allgemeinen, indem er die individuelle Erfah­
rung mit menschlicher Erfahrung überhaupt ineinssetzt. In diesem Beispiel 
stimmt es, daß die Universalierung eines Werturteils dessen irrationalen Ge­
halt an Wertfühlen vermehrt. Anders aber liegt der Fall, wenn jemand den 
Inhalt seines Werturteils verallgemeinert, indem er das individuell Subjektive 
möglichst abstreift. So, wenn er sagt: Gutes tun macht innerlich glücklich, 
Böses tun schafft innere Unruhe. Die Universalierung vollzieht sich hierbei 
nicht in Form einer extensiven Übertragung eines ganz subjektiven Empfin-
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dens auf andere Subjekte, sondern zunächst in einer wenigstens teilweisen 
inhaltlichen Entleerung der Aussage und von da aus erst in einer extensiven 
Erwartung, dasselbe allgemeine Werturteil auch von andern zu hören. In dieser 
Weise bemühen wir uns alle um allgemeingültige Verhaltensnormen, etwa um 
die Anerkennung der goldenen Regel: Handle so, wie du willst, daß dir die 
andern tun. 

Beachtenswert ist, daß die modernen Ideologiekritiker das Normendenken 
nicht schon als solches Ideologie nennen, sondern erst dann, wenn die Normen 
in sachlich formulierte und darum allgemeingültige Aussagen gefaßt werden, 
sodaß der „emotionale" und darum ihrer Ansicht nach „subjektive" Kern 
verdeckt wird. Solange jemand sagt, ihm schmecke das Rauchen und er könne 
nicht davon lassen, weil es ihm eine psychisch bedeutsame Hilfe zur geistigen 
Konzentration sei, drückt er nicht mehr aus, als was er persönlich empfindet. 
Wenn er aber seine Empfindung in eine sachlich klingende Aussage umformt, 
indem er behauptet, das Rauchen fördere die geistige Konzentration, dann 
macht er aus seinem individuellen Erleben eine Ideologie. Daß es solche Ideo­
logien gibt, beweist das Leben zur Genüge. Die moderne Wissenschaftstheorie 
ist aber der Auffassung, daß alle Werterkenntnisse nur emotional sind, daß 
sie darum niemals in Aussageform ausgedrückt werden können. Darum fehle 
den Werterkenntnissen die Verifizierbarkeit und im Gefolge davon die All­
gemeingültigkeit. Die Verifizierung geschehe höchstens in der Entlarvung der 
Emotion, die als Surrogat für die fehlende Erkenntnis gedient hat. Diese 
Entlarvung heißt Ideologiekritik. Die Allgemeingültigkeit kann also dieser 
Anschauung gemäß den Werterkenntnissen nicht aus sich zukommen, sondern 
höchstens faktisch, wenn nämlich alle Gesellschaftsglieder de facto denselben 
Wunsch äußern, in einer bestimmten Ordnungsvorstellung zu leben. Die Aus­
sage, daß Töten ungerecht sei, bedeute nichts anderes als eine Verkleidung des 
Imperativs: „Du sollst nicht töten". Sie habe darum mit dem Sein nichts zu tun. 
Wenn alle Gesellschaftsglieder mit diesem Imperativ einig gehen, dann könne 
man daraus eine allgemeingültige Verhaltensregel aufstellen. Man wäre aber 
unwahr, wollte man diese Verhaltensregel als Konsequenz einer Seinserkennt­
nis bezeichnen, daß nämlich Töten ungerecht sei. 

Die erkenntnistheoretische Grundlage dieser Auffassung von Ideologie ist die 
völlige Trennung von Sein und Sollen. Die Sollordnung wird danach nur emo­
tional, durch ein Wertfühlen im strengen, nämlich ganz subjektiven Sinne er­
reicht. Das Subjektive ist dabei verstanden als individuelle, das fühlende Sub­
jekt nicht transzendierende Emotion oder Intention. Die radikalen Vertreter 
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der Ideologiekritik, zu denen vor allem Hans Kelsen und in seinem Gefolge 
Ernst Topitsch gehören, bannen jedwede Wertaussage, weil sie nur diskrete 
Formulierung eines Imperativs sei, aus der Wissenschaft3. Andere sind weniger 
radikal 4. Doch wird durchweg als Ideologie eine durch das Wertempfinden 
geformte und darum durch äußere Erfahrung nicht kontrollierbare Aussage 
verstanden. 

Die Emotion oder Intention, die bei der Formung von allgemeingültigen 
Wertaussagen im Spiele ist, kann sehr vielfältig sein. Sie kann z. B. eine wohl 
überlegte und klug ausgedachte Zweckwahl sein, so daß die Aussage zur Lüge 
wird. Wenn eine Priesterkaste, die in einer bestimmten Gesellschaftsordnung 
die Macht innehat, sich zwar wohl bewußt ist, daß diese Macht eigentlich mit 
dem Priestertum nicht zusammenhängt, andererseits aber doch an der Macht 
bleiben möchte und darum dem Volk die Achtung vor der Priesterkaste mit 
religiösen Ermahnungen einimpft, dann handelt es sich um eine betrügerische 
Ideologiemache, nicht um eine Ideologie. 

Anders liegt der Fall, wenn die Zweckorientierung aus einem Interesse 
stammt, das gutgläubig als gerecht betrachtet wird. So gibt es eine bestimmte 
Gewerkschaftsideologie, das Bild einer geordneten Gesellschaft, das seine wahre 
Begründung nicht in der objektiven Wirklichkeit, sondern in den Interessen der 
Arbeitnehmerschaft hat. -Ähnlich spricht man auch von einer Unternehmer­
ideologie usw. Sofern die Vertreter dieser Ideologien sich der Interessenorien­
tierung bewußt sind, sollte man weniger von einer Ideologie als vielmehr von 
einer ideologischen Verbrämung von Interessen sprechen. In der Wirklichkeit 
ist es oft sehr schwierig, die ideologische Verbrämung von der echten Ideologie 
zu unterscheiden. Es ist nicht Aufgabe der Ideologiekritik, eine Ideologielüge 

3 Vgl. Hans Kelsen: Aufsätze zur Ideologiekritik, mit einer Einleitung hrsg. v. Ernst Topitsch, 
Neuwied 1964; Ernst Topitsch: Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft, 
Neuwied 1 9 6 1 , 2. Aufl. 1 9 6 6 ; ders.: Das Verhältnis zwischen Sozial -und Wirtschaftswissen­
schaft, Eine methodologisch-ideologiekritische Untersuchung, in: Dialectica (Neuchätel) 
16 ( 1 9 6 2 ) 2 1 1 - 2 3 1 ; ders.: Die Menschenrechte, Ein Beitrag zur Ideologiekritik, in: 
Juristenzeitung (Tübingen) 18 ( 1 9 6 3 ) 1 - 7 . Vgl. besonders die lesenswerte Auseinander­
setzung: Ernst Topitsch - Johannes Messner: Atheismus und Naturrecht, Ein Streitgespräch, 
in: Forum (Wien) 13 ( 1 9 6 6 ) , 14 ( 1 9 6 7 ) . Allgemein zum Begriff der Ideologie vgl. Theodor 
Geiger: Ideologie, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Band V, Stuttgart - Tü­
bingen - Göttingen 1956 , 1 7 9 - 1 8 4 , mit der dort verzeichneten Literatur; ebenso den 
Artikel von Ernst Topitsch: Ideologie, in: Staatslexikon der Görres-Gesellschaft, Band IV, 
6. Aufl., Freiburg 1959 , 1 9 3 - 2 0 1 . 
4 H. Albert: Das Werturteilsproblem im Lichte der logischen Analyse, in: Gerard Gäfgen -
Hrsg.: Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Neue wissenschaftliche Bibliothek 11, Köln -
Berlin 1966, 25 - 5 2. 
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oder eine Interessenideologie zu entlarven. Es ist dies an sich das Geschäft eines 
jeden ehrlich strebenden Menschen, seine Wertaussagen in ernster Gewissens­
erforschung zu überprüfen. Wenn er es nicht selbst tut, dann mögen es seine 
Gegner besorgen. Dagegen obliegt es der Ideologiekritik, die geheimen und 
unbewußten Wunschträume und Idealvorstellungen freizulegen, die in den 
verschiedenen Weltanschauungen und Gesellschaftsentwürfen Ausdruck gesucht 
haben oder noch suchen. 

Paßt der Begriff der Ideologie auf die A ussagen der Ethik? 

Streng genommen kann man von Ideologie nur dort sprechen, wo eine Seinsaus­
sage vorliegt, die nicht im Sein, sondern in einem Wertempfinden ihre letzte und 
entscheidende Begründung hat. Wir haben nun gesehen, daß die ethischen 
Aussagen zunächst gar keine Aussagen sind, sondern Wertforderungen, Impera­
tive. Selbst wenn sie in Aussageform gekleidet werden, dann handelt es sich 
immer um Imperative, so wenn die Ethik etwa sagt, die Ehe sei naturgemäß 
monogam auf Lebenszeit. Damit will sie sagen, nur diese Eheform entspreche 
dem sittlichen Imperativ. Und zwar erklärt sie zugleich, daß dieser Imperativ 
allgemeingültig sei, weil er nicht irgendeinem Volksbrauch oder einem geschicht­
lichen Weltbild entnommen sei, sondern eine naturgemäße Entwicklung des 
apriorischen Imperativs sei. Daß die Aussage, die Ehe sei naturgemäß monogam 
auf Lebenszeit, in Wirklichkeit ein Imperativ ist, wird vom Ethiker in keiner 
Weise verhehlt. Der Ethiker erklärt nicht, die Welt sei schön. Denn sie ist nur 
schön für den, der sie schön findet. Wohl aber behauptet die Ethik, daß die mit 
dem sittlichen Imperativ übereinstimmenden konkreten Forderungen Allge­
meingültigkeit besitzen, und zwar als Imperative. Diese Behauptung dürfte aber 
wohl nicht als Ideologie bezeichnet werden, weil sie unmittelbar aus der Er­
fahrung des apriorischen Imperativs stammt, genau so wie wir in allen theoreti­
schen Erkenntnissen die Verallgemeinerung vornehmen, daß alle Menschen 
nach dem Widerspruchsgesetz denken. Wenn die Annahme der Allgemeingültig­
keit des sittlichen Imperativs Ideologie sein sollte, dann müßte es auch die 
Unterstellung der Allgemeingültigkeit des theoretischen Denkens sein. Soweit 
dürfte also klar sein, daß die Ethik keine Ideologie ist. 

Nun sagt allerdings die Ethik auch, daß nur sittlich gutes Handeln, und zwar 
ein dem Wesen des Menschen entsprechendes Handeln, wahrhaft glücklich 
macht. Sie unterscheidet also zwischen wahrem und scheinbarem oder falschem 
Glück. Damit macht sie eine Seinsaussage. Denn glücklich sein ist sicher ein 
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Seinszustand. Wird in diesem Hinüberwechseln vom Soll in das Sein die Ethik 
nicht doch zur Ideologie? 

Die Glückseligkeitslehre hängt mit der finalistischen Auffassung der Ethik 
zusammen. Von der Ziellehre her wird die Ethik eudaimonistisch. Weil aber 
die Finalität, die nicht frei gesetzt, sondern vorgegeben und darum über den 
praktischen Imperativ aufgegeben ist, im Sein verankert ist, erhalten alle sitt­
lichen Imperative den Bezug zum Sein. Sie sind zwar keine Seinsaussagen im 
eigentlichen Sinne, denn an sich sagt die Ethik nicht, daß sittlich gutes Handeln 
mit physischer Notwendigkeit glücklich mache, sondern glücklich machen 
„muß". Dieses „muß" ist dieses Mal kein Imperativ, sondern die im sittlichen 
Imperativ gelegene Seinserwartung. Die vielfältige Nichterfüllung dieser Erwar­
tung ist durch die Erfahrung zu offenkundig. Hier hegt ein echtes Problem für 
den seinsorientierten Ethiker. Die moderne Wissenschaftskritik sieht den Grund 
dieser Problematik in einer durch die Erfahrung widerlegten oder zumindest 
widerlegbaren Lebensanschauung, also in einer ihrer Ansicht nach echten 
Ideologie. Ist aber diese Tragik der seinsorientierten Ethik dadurch aus der Welt 
zu schaffen, daß man grundsätzlich das Soll vom Sein trennt? Wh haben uns 
hier mit dieser Frage noch nicht zu beschäftigen. Sie sei für eine spätere Dar­
legung zurückgestellt. 

Solange die Ethik, unbekümmert um tatsächliches Glück, sich einfach darum 
müht, sittliche Imperative nach ihrer Allgemeingültigkeit zu ergründen, kann 
man ihr die Wissenschaftlichkeit nicht abstreiten. Man darf sie daher solange 
auch nicht der Ideologie anklagen. Handelt es sich doch bei der ethischen 
Allgemeingültigkeit nicht um jene, welche den theoretischen Erkenntnissen 
eigen ist. Die Verifizierbarkeit der theoretischen und der praktischen Erkennt­
nisse ist je verschieden. Die erste geschieht durch sachliche Analyse, die zweite 
durch Analyse des Werturteils oder Wertimperativs. Die Analyse des Wert­
imperativs verlangt aber nicht einen Verzicht auf Analyse von Seinszusammen­
hängen, wenngleich diese in der Ethik stets in Wertabwägung untersucht werden. 
Allerdings setzt diese Auffassung von der Ethik als Wissenschaft voraus, daß 
Wahrheitserkenntnis und Werterkenntnis Tätigkeiten ein und derselben Ver­
nunft sind, die ihre Unterscheidung in theoretische und praktische Vernunft 
einzig aus der verschiedenen Objektbezogenheit erhält. 





ZWEITES KAPITEL 

DIE ETHISCHEN SYSTEME 





Das grundsätzliche Unterscheidungsmerkmal 

Übersieht man die Geschichte der Ethik, dann entdeckt man leicht zwei, zum 
Teil ausgesprochene, zum Teil unausgesprochene, Grundanliegen der Ethiker. 
Die erste große Gruppe von ethischen Systemen faßt in sich alle jene Denkfor­
men, gemäß denen die Lehre zum guten Handeln zweckdienlich sein soll. Sie 
soll den Weg zu einem irgendwie „guten Leben" weisen, wie immer das „gute" 
dabei aufgefaßt werde, auf jeden Fall sollte das Leben selbst in seinem inneren 
und äußeren Ablauf angesprochen sein. Es handelt sich also um eine Lebens­
schule. Der Ethiker betrachtet sich als den Instruktor zur Lebensmeisterung, 
also strenggenommen als Pädagogen. Seine Anweisungen richten sich nach der 
Sinndeutung des Lebens. Er fragt nicht nach einem Soll, das zu guter Letzt 
außerhalb des Ablaufes von Leben und Welt verbleibt. Der Dualismus von Sein 
und Sollen erscheint ihm wie eine Krankheit, eine Schizophrenie. 

Den Ethikern der andern Gruppe liegt daran, den Absolutheitsanspruch der 
Ethik zu retten, und zwar unter Umständen auch gegen alle rationalen Über­
legungen, d. h. losgelöst von dem, was sich im Sein und im Leben des Menschen 
als Konsequenz ergeben mag. Hierhin gehören alle ethischen Systeme, die das 
Soll dem Sein nicht opfern möchten. Sie sehen eine Lösung des Problems nur 
in der scharfen und unabänderlichen Trennung von Soll und Sein. 

Abseits von diesen zwei ethischen Denkformen gibt es eine Vielzahl von 
naturalistischen Theorien über das ethische Phänomen, die aber nicht mehr als 
Ethiken anzusprechen sind, sondern vielmehr Umkehrungen des ethischen 
Denkens bedeuten. Bevor wir die ethischen Systeme behandeln, wollen wir 
kurz auf diese Entartung der Ethik zu sprechen kommen. 



Erster Artikel 

D i e E n t a r t u n g d e r E t h i k im N a t u r a l i s m u s 

Der Versuch, mittels der Ethik Lebensfragen zu lösen, birgt die Gefahr in sich, 
sie vom Soll zu trennen. Ob und wie die Gefahr zu bannen ist, werden wir 
noch zu besprechen haben. Eine Reihe von Ethikern haben die Konsequenz 
aus der inhaltlichen Identifizierung von Sollen und Sein gezogen und haben 
auch den formalen Teil des Solls und damit das Verantwortungsbewußtsein in 
die Seins- und Kausalordnung herübergenommen. Das heißt, sie sahen im Ver­
antwortungsbewußtsein nicht mehr einen ersten, weiter nicht mehr ableitbaren 
Imperativ, sondern suchten diesen selbst im Sinne eines verursachten Phänomens 
zu ergründen. Die Verantwortung ist demnach geworden und entstanden wie 
alles andere, was der Mensch an Neigungen und Reaktionsvermögen in sich 
trägt. Die Mutter hat das Verantwortungsbewußtsein dem Kind beigebracht, 
indem sie ihm den Zusammenhang von Mahnung und Strafe mit anhaltender 
Eindringlichkeit „einbläute". Durch Generationen gehütete religiöse und aber­
gläubische Vorstellungen haben den Menschen dazu erzogen, in Blitz und 
Donner den Ausdruck des Zorns eines höheren Wesens über das unsittliche 
Verhalten der Menschen zu sehen (H. Kelsen). Was war aber dabei „unsittlich"? 
Doch nichts anderes, als was die Gesellschaft als solches ansah. Der Drang, 
sich für erlittenes Unrecht zu rächen, mußte irgendwie gerechtfertigt werden. 
Was war da besser geeignet als der Hinweis, daß Gott selbst ein Rächer ist? 

So bleibt das sittliche Bewußtsein nicht mehr das erste, apriorisch gültige 
Soll, es erscheint vielmehr als psychologische Folge aus Erziehung (S. Freud), 
aus sozialer Umwelt (Levy-Bruhl)1, aus umgreifender völkischer Verbundenheit 
(E. Westermarck). Diesen verschiedenen Ursachen liegen nach Ansicht dieser 

1 Luden Levy-Bruhl: La morale et la science des moeurs, 1 9 0 3 , Bibliotheque de Philosophie 
contemporaine, 15. Aufl., Paris 1 9 5 3 . 
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Autoren z. T. gleiche, z. T. verschiedene Ideologien zugrunde. Es sind aber 
immer Ideologien, d. h. irgendwie selbst produzierte, mit der realen Welt 
unvereinbare, auf jeden Fall sachlich nicht begründbare Vorstellungen, z. B. 
die Vorstellung vom Kosmos als einer hierarchischen Ordnung, deren Durch­
brechung Sünde ist, die von einem göttlichen Wesen bestraft wird.is. Topitsch 
ist diesen Ideologien im einzelnen nachgegangen. Er glaubte, mit seiner Zu­
sammenstellung das Geheimnis des sittlichen Bewußtseins gelüftet zu haben. 

Ist aber damit wirklich die sittliche Persönlichkeit erklärt? Oder handelt es 
sich nicht vielmehr um eine der vielen Erklärungen, warum das sittliche Be­
wußtsein diese oder jene Ausdrucksweise gefunden hat? Wir haben bereits 
gesehen, daß die äußere Erfahrung nicht an die Substanz des sittlichen Be­
wußtseins als solchen herankommt. Gewiß ist es sehr schwer, in dem psycho­
logischen Wechsel die kontinuierlich existente sittliche Person zu entdecken. 
Wenn ein Kind von seiner Mutter gelernt hat, daß man nur dann die Wahrheit 
sagen soll, wenn man.damit irgendeinen Vorteil erringt, und daß in allen ande­
ren Fällen die Lüge angezeigt sei, dann braucht das Kind schon irgendeine 
gegenteilige seelische Erfahrung, um zur Überzeugung zu kommen, daß die 
Wahrhaftigkeit in jedem Falle menschenwürdig und ehrenvoll ist, auch wenn sie 
äußeren Mißerfolg einbringt. Die seelische Reaktion, welche diesen Wandel im 
Werturteil hervorgerufen hat, ist ihrerseits verursacht, etwa durch die Kritik der 
Umwelt, die der „Konvention" der Wahrhaftigkeit huldigt. Ist damit aber das 
zweite Werturteil, womit das Kind den absoluten Anspruch der Wahrhaftigkeit 
anerkannte, völlig erklärt? Ist es nicht denkbar, daß das Kind eine über die 
psychische Reaktion hinausgehende Position ergreift und aus dem Kern seiner 
Persönlichkeit heraus das Urteil selbstverantwortet fällt, dabei sich selbst 
gewissermaßen als jenseits der Erfahrung stehende sittliche Persönlichkeit ent­
deckt? Diese oder ähnliche Überlegungen, d. h. die Sorge um die kontinuier­
liche sittliche Persönlichkeit, waren für Kant führend in seiner Schrift über die 
Metaphysik der Sitten. Wissenschaftlich hat man es ohne Zweifel leichter, -wenn 
man die geheimnisumwobene, weil der äußeren Erfahrung sich entziehende 
sittliche Persönlichkeit leugnet. Stellt aber diese Leugnung nicht ein mindestens 
ebenso großes, wenn nicht größeres Apriori dar als ihre Anerkennung? Ohne 
diese Anerkennung ist jede Vorstellung von Schuld und Sühne sinnlos, weil 
Schuldgefühl dann eben nur eine neue Emotion zu einer begangenen Tat be­
deutete, die man ebenso wieder mit einer anderen Emotion bedenkenlos 
beseitigen könnte. Wenngleich wir neuerdings im Rechtsleben den sittlichen 
Begriff der Schuld auszuschalten versuchen, weil wir nicht ins Innere der 
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anderen Person hineinschauen können, so dürfte uns diese Furcht vor dem 
Eingriff des Rechts in die moralische Person nicht dazu verleiten, die sittliche 
Person als solche in Zweifel zu ziehen. 

Für die Politikwissenschaftler ist der Naturalismus der leicht begehbare Weg, 
um aus der Wertfrage in der Gesellschaftswissenschaft herauszukommen. Nach 
Arthur F. Bentley2 entstehen Normen einzig aus dem Konflikt der Gruppen. 
Den Normen entsprechen demnach nicht eigentliche Imperative, sondern nur 
Verhaltensweisen psychologischer Art, in der einen Gruppe hervorgerufen durch 
das Verhalten der andern. Bentley folgt hierbei Georg Simmel3 und Georg 
Jellinek*. Immerhin spricht Simmel noch von der „Urtatsache" des Sollens und 
von einem „Einheitstrieb", der als wirkliches Verhalten der Allgemeinheit für 
den Einzelnen zum Sollen wird, während Bentley jegliche Norm nur als ein 
Resultat der Interessenkonflikte sieht. Der Politikwissenschaftler ist auf diese 
Weise jeglicher Frage nach der Gerechtigkeit entbunden. Für ihn gibt es nur 
reine Fakten. Er hat sich nicht einmal mit dem Problem zu befassen, welches 
die richtigen Mittel sind, um einen beabsichtigten gesellschaftlichen Zweck zu 
verwirklichen. 

An sich wäre ein solcher ethischer Naturalismus für eine empirisch einge­
stellte Politikwissenschaft nicht nötig. Wenn man die politische Wissenschaft, 
und zwar auch als praktische', dem politischen Leben dienende Wissenschaft 
einzig empirisch betreiben will, könnte man die Frage, wie die sittliche Nor­
menwelt im einzelnen Handlungssubjekt entsteht, ob a priori oder durch 
äußeren Einfluß, gewissermaßen einklammern, d. h. die bestehenden Wert­
maßstäbe einfach als Tatsachen zur Kenntnis nehmen, um von da aus zu 
fragen, in welcher Weise die in der Gesellschaft vorhandenen Zwecke erfüllt 
werden können. In dieser Weise hat Max Weber und hat mit ihm die Großzahl 
der Sozialwissenschaftler den Ausweg aus der apriorischen Wertwelt gefunden. 
Nach dieser Konzeption hat es die Sozialwissenschaft nicht eigentlich mit der 
Wertwelt zu tun, sondern lediglich mit den „intersubjektiv konfirmierbaren" 
Wertaussagen, Forderungen, Entscheidungen oder Emotionen. Wir brauchen auf 
dieses Thema hier nicht weiter einzugehen, weil es zur Frage nach einer authen­
tischen Sozialethik gehört. Dennoch sei zu dieser naturalistischen Auffassung 

2 The Process of Government, A Study of Social Pressures, 1908 , neu aufgelegt Cambridge/ 
Mass. 1967. 
3 Einleitung in die Moralwissenschaft, Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe, 2 Bde, Neu­
druck der Ausgabe Berlin 1 8 9 2 - 1 8 9 3 Aalen 1964 . 
4 Allgemeine Staatslehre, Berlin 1914 . 
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der Sozialethik nur bemerkt, daß man aus der Sozialwissenschaft, so empirisch 
man sie auch fassen will, das sittliche Apriori nicht ausschließen kann, wenn 
man eine vollgültige Definition dessen geben will, was man Interesse und vor 
allem Interesse der Gesamtheit von Personen nennt. Es ist doch durchaus mög­
lich, wie Wolfgang Hirsch-Weber in seinem beachtenswerten Buch „Politik als 
Interessenkonflikt"5 sagt, über den besten Staat sinnvoll zu sprechen, über 
Normen vernünftig zu diskutieren, Kriterien der Gerechtigkeit undogmatisch 
aufzuzeigen. „Normative Diskussionen über staatliche Institutionen und politi­
sche Entscheidungen finden statt, ob sich der Wissenschaftler an ihnen beteiligt 
oder nicht." 6 

5 Bonner Beiträge zur Soziologie 6, Stuttgart 1969, 86 f. 
6 A . a . O . 87. 



Zweiter Artikel 

D i e E t h i k a l s L e b e n s s c h u l e : 
E i n h e i t v o n S e i n u n d S o l l e n 

Der metaphysische, d. h. über aller Erfahrung liegende Grundgedanke der Ethik 
als Lebensschule 

Grundverschieden vom Naturalismus, wenngleich dem äußeren Anschein nach 
mit ihm verwandt, sind alle jene ethischen Systeme, die das Leben und seine 
Entfaltung als sittliche, d. h. dem Verantwortungsbewußtsein gestellte Aufgabe 
erklären. Sie sind insofern grundverschieden, als sie die sittliche Persönlichkeit 
nicht einfach als Glied in einer Kette verschiedenartiger Seinsursachen ansehen. 
Sie sind mit dem Naturalismus verwandt, insofern sie die Normen aus dem Sein 
ableiten, sie also in den Kausalzusammenhang, in dem unser aller Leben nun 
einmal steht, hineinstellen. Es mag sogar da und dort den Anschein erwecken, 
als ob das Soll, d. h. die eigentliche sittliche Verantwortung gegenüber dem 
Guten um des Guten willen sich in der Intention erfülle, das Leben erfolgreich 
zu gestalten. Manche der hier noch zu nennenden Systeme könnten darum, 
wenn man rigoros sein wollte, dem Naturalismus eingeordnet werden. Doch 
müßte man dann alle Ethiker, die sich bemüht haben, nicht nur Werte, sondern 
Lebenswerte, d. h. das Leben irgendwie glücklich, ausgeglichen, friedvoll und, 
in etwa wenigstens, auch erfolgreich gestaltende Werte zu lehren, unter die 
Naturalisten einreihen. Das ist aber nicht angängig. Denn hinter dieser scheinbar 
reinen Lebensertüchtigung steckt ein metaphysischer, d.h. über aller Erfahrung 
liegender Gedanke, daß nämlich das Gute, dem gegenüber der Mensch sich ver­
antwortlich fühlt, nicht trügerisch sein kann, daß darum der Mensch, der sich 
dafür einsetzt, irgendwo und irgendwann auch seine eigene innere, erfahrbare 
Befriedigung haben muß. Lebt nicht in den Menschen, die für die Gerechtigkeit 
kämpfen, die Überzeugung, daß die Gerechtigkeit nicht untergehen könne, son-
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dem immer irgendwie und irgendwann über die Ungerechtigkeit siege? Was 
liegt darum näher als die Annahme, daß das sittlich Gute überhaupt die Kraft 
der Verwirklichung in sich trage? 

Nun beweist allerdings die Erfahrung, daß der sittlich gute Mensch oft genug 
scheitert. Er mag in seinem Innern darüber glücklich sein wie Sokrates. Aber So-
krates dachte an ein anderes Leben. Er glaubte, in das Reich der Götter einzu­
gehen und dort Gerechtigkeit zu erfahren. Wer diesen Sprung ins göttlich Jen­
seitige nicht wagt, muß das „Glück", das in der sittlichen Vollendung gegeben 
ist, völlig vergeistigen in der Überzeugung, daß die sittlich gute Handlung immer 
aus sich das innere Glück des Menschen darstelle, wie immer die äußere Lebens­
situation aussehen mag, die aus dem Tun entsteht, etwa im Sinne von Seneca 
(3 v. Chr. - 45 n. Chr.): „Die Tugend wird, auch wenn sie ein Vergnügen ge­
währen wird, doch nicht dessentwegen erstrebt; denn sie gewährt es nicht, son­
dern sie gewährt es mit, und sie bemüht sich nicht darum, sondern ihre Be­
mühung erreicht, obgleich sie etwas ganz anderes erstrebt, auch dieses mit" 7. 
Wer aber der Ansicht ist, daß das sittlich gute Tun in jedem Fall ganzheit­
lich irdisches Glück erzeugen muß, der muß die Norm entsprechend dem 
tatsächlichen geschichtlichen Ablauf der Dinge wählen. Dann ergibt sich 
aus der ursprünglich metaphysisch orientierten Ethik, die ein absolutes Soll mit 
dem absoluten, göttlichen Sein verbindet, eine naturalistische Ethik, naturali­
stisch, weil, wie gesagt, die Normen dem kausalen Ablauf innerhalb der erfahr­
baren Welt in Verbindung mit dem eigenen Glücksempfinden gebildet werden. 
Allerdings löst sich dann folgerichtig das Verantwortungsbewußtsein in prakti­
sche Überlegungen auf. Der Naturalismus ist somit perfekt. Auf diesem Boden 
befinden sich alle utilitaristischen Ethiken, d. h. jene Ethiken, welche mit dem 
guten Tun einen Zweck verfolgen, der außerhalb der metaphysischen Ordnung 
liegt. Allerdings ist diese Definition des Utilitarismus für alle an Kant orientier­
ten Ethiker zu eng, da Kant jeglichen, auch den metaphysischen Zweck aus der 
Ethik ausschaltete. In der Sicht Kants fällt auch die christliche Ethik unter den 
Utilitarismus. Diese Diskussion läßt sich nur entscheiden nach der Stellungnah­
me zur Frage, ob die Ethik eine Lehre einzig von der „Idee" des sittlich Guten 
oder vielmehr von der in diesem unserem geschichtlichen Leben zu vollziehen­
den sittlich guten Handlung ist. Die Idee des sittlich Guten als solchen ist von 
Kant als etwas rein Gedankliches konzipiert. Die sittlich gute Handlung aber ist 
etwas Reales, ihre Norm muß daher ebenfalls echten Realwert haben. 

7 Vom glückseligen Leben, Nr. 9. 
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Es ist eigenartig, daß der metaphysische Drang des Menschen, das sittlich 
gute Wollen, weil es absolut begründet ist, zugleich mit dem sicheren Besitz des 
Guten zu verbinden, in eine Ethik ausmünden kann, wie sie etwa der individuali­
stische Utilitarismus eines Th. Hobbes (1588-1679) darstellt. Aber nichts ist 
logischer als das. Das Absolute kann nicht scheitern. Wenn wir feststellen, daß 
das, was wir uns als absolut vorgestellt haben, scheitert, dann hatten wir offen­
bar eine falsche Vorstellung vom Absoluten. Demnach müssen wir es dort su­
chen, wo der Erfolg sicher ist. Wh sehen schon hier, daß eine Ethik, die Lebens­
schule sein will, mit tausendfältigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. 

I. Der Eudaimonismus 

Der Grundgedanke des Eudaimonismus 

Die einfachste und wohl auch selbstverständlichste Form einer das Leben schu­
lenden Ethik ist die Glückseligkeitslehre. Da alles Leben sich nur dann entfaltet, 
wenn es sich entsprechend seinen Anlagen entwickelt, so kann unser Bewußt­
sein ein Kriterium für die Entfaltung des persönlichen Seins nur im wachsenden 
Wohlempfinden finden. Die Anlage zum Denken findet ihre Vollendung im 
Wissen. Dort kommt sie zur Ruhe. Dieser Zustand, der ein Zustand der Erfül­
lung einer naturhaften Erwartung ist, drückt sich im Wohlbefinden aus. Dieses 
ist das realistische Kriterium für norm-, d. h. naturgerechtes Verhalten. 

Nun ist allerdings nicht jedwedes Glücksempfinden ein Kriterium für echtes 
Glück. Hier liegt das Problem für jede ethische Eudaimonielehre. Worin besteht 
das wahre Glück im Unterschied zum falschen, vorgetäuschten? Wer diese Fra­
ge nicht stellt, bewegt sich außerhalb der Ethik, er analysiert nur Empfindun­
gen. Die Frage nach dem wahren Glück des Menschen ist die wesentliche Frage 
der eudaimonistischen Ethik. 

Das Kriterium ist schwer zu finden. Der Arzt weiß zwar das Wohlbefinden 
seines Patienten als ein entscheidendes Kriterium des Gesundseins und damit 
echten, nämlich dauerhaften, wenigstens für die nächste Zukunft gültigen 
Glücksempfindens zu schätzen. Andererseits ist er dem vom Patienten geäußer­
ten Wohlbefinden gegenüber skeptisch, wenn er einen bisher noch nicht 
empfundenen Krankheitsherd entdeckt. Das Glücksempfinden kann darum nur 
als Kriterium echten Glückes eingesetzt werden, wenn es sich als dauerhaft be­
währt. Selbst ein vorübergehendes Opfer, also ein momentanes Unbehagen 
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lohnt sich, wenn daraus oder daraufhin gefestigtes Glück folgt. Darum das 
volkstümliche Sprichwort: „Wer zuletzt lacht, lacht am besten". Wie aber soll 
man ein gefestigtes von einem nicht gefestigten Glücksempfinden unterschei­
den? Hier helfen, wie aus dem Beispiel der Gesundheit hervorgeht, nur sachli­
che Überlegungen über die sinnhafte, d. h. der Finalität der Anlagen entspre­
chende Empfindung. Aus diesem Grunde ist eine Eudaimonielehre, die sich um 
das wahre, d. h. dauerhafte Glück bemüht, stets mit der Finallehre verbunden. 
Die reine Eudaimonielehre muß notwendigerweise in den sensualistischen 
Hedonismus abirren. Wenn man darum die „idealtypische" Vorstellung des 
Eudaimonismus studieren will, dann muß man zu den Veröffentlichungen der 
Hedonisten greifen. Zu ihnen gehören der Sophist Kallikles, Aristipp (um 
435-355), vor allem Epikur (341—270) mit seiner Schule, zu der übrigens auch 
der Humanist Laurentius Valla (1407-1457) zählt, die Materialisten Petrus 
Gassendi (auch Pierre Gassend geschrieben, 1592-1655), Claude Adrien Helve-
tius (1715-1771), Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723-1789) und 
schließlich die durch Jeremy Bentham (1748-1832) begründete Sensualisten-
schule in England. Die Freudsche Psychoanalyse ist im Grunde nichts anderes 
als eine Form des Hedonismus. In moderner Zeit gehört zu den hedonistischen 
Ethikern der Mitbegründer der neupositivistischen „Wiener Schule" Moritz 
Schlick (1882-1936). H. Reiner setzt sich mit ihm eingehend auseinander8. 

Nun ist allerdings nicht jeder Hedonismus eine Lehre vom egoistischen 
Glücksempfinden, wie dies bei den genannten Autoren der Fall ist. Dem Objekt 
nach kann der Hedonismus sich durchaus auch auf etwas das strebende Subjekt 
Transzendierendes beziehen. Man kann auch Glück empfinden über das Glück 
anderer, so bei Anthony Ashley-Cooper Shaftesbury (1671-1713) und bei dem 
von diesem beeinflußten Begründer der sog. Schottischen Schule Francis Hut-
cheson (1694-1747). Ganz deutlich wird dieser Sozialeudaimonismus von 
John Stuart Mill (1806—1873) ausgesprochen. Im Grunde bewegen sich alle 
jene Eudaimonisten vom egoistischen Hedonismus weg, die das Glück irgendwie 
in allgemeingültiger Weise zu definieren versuchen, so deutlich John Locke 
(1632-1704), der das Glück bestimmt nach dem Maß, wie es jeder als zum 
Leben gehörig empfindet. Es braucht denn nur noch der Gedanke hinzuzutre­
ten, daß das Glück des einzelnen immer nur ein Glück in Gemeinsamkeit mit 
anderen ist, und wir befinden uns ethisch bereits deutlich auf dem Boden der 
Zweck-Mittel-Ordnung, d. h. in einer Finallehre. Eine solche Eudaimonielehre 

8 Die philosophische Ethik, Heidelberg 1964 , 40 ff. und passim. 
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hat Leonard Nelson (1882-1927) geboten. Er hat den Begriff „Glück" völlig 
aus dem rein Sinnenhaften herausgehoben und vergeistigt, indem er von „In­
teressen" spricht9. 

An sich hat jede Ethik, die Sein und Sollen zu einer Einheit verbindet, die 
also Lebensschule sein will, eudaimonistisches Gepräge. Man mag nun mit der 
Stoa als Norm angeben „nach der Natur leben", oder mit Aristoteles „gemäß 
der Vernunft handeln", im Grunde handelt es sich immer darum, das Leben 
lebenswert zu machen. Und wenn man diese Absicht auf die konkrete Situation, 
in welcher man lebt, konzentriert, dann scheint nichts anderes mehr übrig zu 
bleiben als ein materialistischer Eudaimonismus, wie ihn etwa Baruch Spinoza, 
im Anschluß an die englischen Ethiker, vor allem an Thomas Hobbes, vertre­
ten hat. Um den Eudaimonismus zu definieren, genügt es nicht, die Äußerungen 
der verschiedenen Autoren über das menschliche Glück miteinander zu ver­
gleichen. Grundlegend ist vielmehr die nicht in der Ethik selbst liegende Lehre 
bezüglich der Abstraktion. Wo jede Abstraktion fehlt, herrscht ein „reiner" 
Eudaimonismus. 

Die erkenntnistheoretische Grundlage des reinen Eudaimonismus: 
der Sensualismus 

So verschieden die einzelnen Eudaimonielehren sein mögen, sie fußen alle, 
sofern man sie auf ihre philosophische Grundlage untersucht, im erkenntnis­
theoretischen Sensualismus. Dies wird besonders im englischen Eudaimonismus 
offenbar. Die engüschen Eudaimonisten oder Hedonisten haben die Ansicht 
vertreten, daß wir die Außenwelt nur durch die Sinne und nur so weit erfassen, 
als die Sinne reichen. Rationale Überlegungen sind also unfähig zur Erkenntnis 
von Wesenheiten. Was sie leisten, ist einzig die Verbindung einer Empfindung 
mit der anderen. So bleibt als verifizierendes Kriterium dessen, was der Mensch 
sich als Aufgabe zu stellen hat, immer nur die Empfindung von Glück. Um 
sich nicht einer Täuschung hinzugeben, wird er klugerweise verschiedene 
Empfindungen miteinander in Vergleich setzen, um die Chance des höchsten 
Glückes zu erraten. 

9 Minna Specht - Willi Eichler - Hrsg.: Leonard Nelson zum Gedächtnis, Frankfurt a. M. -
Göttingen 1953 (mit Verzeichnis der Schriften L. Nelsons). 
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Die positiven Seiten des ethischen Sensualismus 

Die sensualistische Eudaimonielehre ist von einem kaum zu überbietenden 
Optimismus erfüllt. Sie glaubt, daß das Empfinden des Menschen so spontan 
richtig reagiert wie der Instinkt des Tieres. Vielleicht wirkte in den sensualisti-
schen Ethikern Englands noch die Erinnerung an die mittelalterliche Theologie 
vom unverbildeten Paradiesesmenschen fort. So übertrieben ihr Optimismus 
sein mag, so kann man diesem ethischen System die Berechtigung nicht ganz 
absprechen, sofern man sich mit der Ethik als Lebensschule abfindet oder sich 
mit ihr einig erklärt. Die Werte, die der persönlichen Entscheidung vorliegen, 
sind theoretisch nicht völlig aufzuhellen. Das sittliche Leben ist das Leben 
nach der praktischen, nicht nach der theoretischen Vernunft, wie wir gesehen 
haben. Die Entscheidung kann darum nicht nur nach rationalen Erwägungen 
gezogen werden. Das Wort „Oportet in vita semel insanire" weist darauf hin, 
daß wir in der Entscheidung nicht nur nach Gesetzmäßigkeiten vorgehen 
möchten, so klug und ratsam es sein mag, auch danach zu fragen. 

Das Verständnis für die Irrationalität der sittlichen Entscheidung hat die 
sensualistische Eudaimonielehre für die Sozialwissenschaft so ungeheuer frucht­
bar gemacht. Wenn die soziale Ordnung einzig nach rationalen Erwägungen 
erstellt würde, dann müßte man den Experten volle Handlungsfreiheit in der 
Gesetzesmaschine geben. Die Ärzte würden den Bürgern das Rauchen verbieten, 
sie würden ihnen die Diät verordnen. Die Nationalökonomen würden uns 
vorschreiben, auf welchem Wege wir die rascheste wirtschaftliche Expansion 
erreichen, wobei wir natürlich dann auch gehalten wären, entsprechend zu 
arbeiten und zu sparen. Für Ruhepausen bliebe nur so viel Raum, als zur 
Erhöhung wirtschaftlicher Produktivität gut und nützlich ist. Die Finanzwis­
senschaftler würden uns belehren, daß jene Steuer die gerechtfertigtste sei, die 
die wirtschaftliche Expansion am meisten begünstigt, also die indirekte Steuer, 
auf keinen Fall die progressive Einkommenssteuer. Auf allen Gebieten gibt es 
Leute, die es aus der Sache heraus besser wissen als die andern. Diese hätten 
auch zu entscheiden. 

Dagegen hält die sensualistische Eudaimonielehre daran fest, daß eine Wahl 
nur dann lebenskonform ist, wenn sie entsprechend dem Glücksempfinden ge­
fällt wird. Die Konsumenten möchten nach ihrem Geschmack wählen. Ein 
generelles Rauchverbot wird ebensowenig fruchten wie das schon verschiedent­
lich versuchte Alkoholverbot. Das nur rationell aufgebaute Programm der 
wirtschaftlichen Expansion kann gar nicht bis auf den Grund dessen vordrin-
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gen, was der Mensch als den für sich bekömmlichen wirtschaftlichen Fortschritt 
bezeichnen möchte. Diese Erfahrung machen die industriahsierten Länder zur 
Genüge bei den Entwicklungshilfen. Der arbeitende Mensch, der mit einem 
kargen Einkommen auskommen muß, wünscht in den Steuern nicht die 
rationalisierte wirtschaftliche Expansion, sondern die Verwirklichung der 
„irrationalen" Gerechtigkeit. 

Gewiß handelt der Mensch, der nur seinem Glücksempfinden gemäß die Ent­
scheidungen fällt, oft nicht nur irrational im Sinne von theoretisch nicht 
erklärbar, sondern ausgesprochen ratio-widrig. Der Regierende kann aber nicht 
leicht mit rationalen Zielsetzungen eingreifen, da er mit dem Menschen als 
einem freien Wirtschaftssubjekt rechnen muß, der sich nicht zum Roboter 
erniedrigen läßt. Die soziologisch orientierten Wirtschaftspolitiker legen ihrer 
Weifare Economics klugerweise, allerdings unbewußt, die sensualistische Ethik 
zugrunde, wenn sie darauf verzichten, objektive Wertmaßstäbe der allgemeinen 
Wohlfahrt anzugeben, und statt dessen das allgemeine Wohl im Anschluß an 
Bentheims Formulierung „das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl" 
als das größtmögliche Einkommen pro Kopf bestimmen, wobei sie als Motiv des 
Willens zur Einkommensbildung den individuellen, nach eigener Lust und 
Neigung gestalteten Konsum voraussetzen. Auf sozialem Gebiet reicht die 
sensualistische Eudaimonielehre erfolgreich so weit, als der Individualismus mit 
seinen atomistischen Menschenrechten gesellschaftliche Ordnung zu erzielen 
imstande ist. 

Die negativen Seiten des ethischen Sensualismus 

Der Optimismus, mit dem der Sensualismus das Glücksempfinden betrachtet, 
wird oft genug sowohl im individuellen als auch im sozialen Bereich bitter 
enttäuscht. Der einzelne macht für sich die Erfahrung, daß er mit den einzelnen, 
nach Empfinden gefällten Entscheidungen das Lebensglück nicht angesammelt, 
sondern verschüttet hat. In der Gesellschaft ergeben sich von der sensualisti-
schen Wohlfahrtsvorstellung aus oft genug Fehlorientierungen der Investition, 
die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Die Automobilindustrie, 
die dem Drang der Konsumenten zum Motor nachgibt und ihn sogar provo­
ziert, fordert in einem kritischen Moment um der Arbeitsbeschaffung oder der 
Erhaltung der Arbeitsplätze willen staatliche Subventionen, die möglicherweise 
wichtige sozialpolitische Anliegen hintansetzen. Ein hellsichtiger Verkehrs­
politiker kann den Drang zum Auto nur skeptisch betrachten, da das Glücks-
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empfinden am Steuer sich eines Tages mit dem Zusammenbruch des Verkehrs 
als brüchig erweisen wird. Das Glücksempfinden macht ohne rationale Zweck­
überlegungen endlose Zickzackbewegungen, die beim Individuum naturgemäß 
weniger auffallen als in der umfassenden Gesellschaft. Politiker versuchen, durch 
das Überborden des Glücksstrebens entstandenes Unheil zunächst mit Mahnung 
zur Vernunft abzuwenden. Wo dies nicht gelingt, greifen sie zu drastisch be­
schränkenden Maßnahmen, die nicht mehr sensualistisch-eudaimonistisch, 
sondern rational-finalistisch orientiert sind. Das „wahre" Glück ist also ohne 
finale Überlegungen doch nicht zu finden. Im übrigen sind sich die Sensualisten 
darüber auch im klaren. Denn hinter dem Bemühen, durch rational angestellte 
Vergleiche der verschiedenen Glücksempfindungen dem wahren, d. h. dauer­
haften Glück näherzukommen, kann im Grunde nur die finalistisch orientierte 
Annahme liegen, daß das Glücksempfinden nichts anderes sein kann als der 
Verifikator echter Anlageentwicklung. 

II. Die finalistische Ethik 

Die finalistisch orientierten Ethiker sind durchweg ebenfalls Eudaimonisten, da 
auch sie in. der Ethik eine Lehre zur Meisterung des Lebens sehen. Ihr reales 
Kriterium ist aber rationaler Natur: die Erkenntnis der Zielstrebigkeit, die in 
den menschlichen Anlagen (Aristoteles), im äußeren Geschehen (Aristoteles, 
Pragmatismus) oder gar im gesamten Kosmos (Aristoteles, Hegel) unausweich­
lich vorgegeben ist. Die einzelnen Zielstrebigkeiten (Teleologien, telos = Ziel) 
lassen sich allerdings nicht eindeutig auf die verschiedenen Schulen aufteilen. 
Sie können lediglich als besonders hervorstechende Merkmale bezeichnet 
werden. Am reinsten läßt die hege Ische Ethik eine bestimmte Teleologie 
erkennen. 

1. Die Finalität der menschlichen Anlagen (Aristoteles) 

Der vollkommene Mensch 

Da das freie Wollen immer die Aktuierung nicht nur einer Qualität des Willens 
(nämlich der Freiheit), sondern zugleich und notwendigerweise des Willens als 
Strebepotenz ist, diese aber ihrer Natur nach nicht für sich selbst, sondern als 
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Strebevermögen der Person für diese als einer Ganzheit strebend sich bemüht, 
sieht sich das Verantwortungsbewußtsein für den rechten Einsatz der Freiheit 
vor die Aufgabe gestellt, jene Norm des Handelns aufzustellen, die der Ziel­
strebigkeit aller menschlichen Anlagen am besten entspricht. 

Darum untersuchte Aristoteles den gesamten Kräftekosmos des Menschen 
und gliederte ihn gemäß einer ontischen Wertskala auf, um festzustellen, wo der 
Mensch die Naturanlagen durch hinzuerworbene Fertigkeiten (Tüchtigkeit, 
Tugenden) unterstützen muß, um so das naturhafte Können nicht nur auf das 
naturgemäße Objekt auszurichten (dazu genügte nach ihm im Grunde die 
Natur), sondern es so perfekt zu machen, daß es „gut", d. h. mit prompter, 
leichter und sicherer Reaktion das naturgemäße Objekt anzielt. Der voll­
kommene Mensch soll, wie Arttoteies sagte, nicht nur das Gute tun, er muß es 
auch „auf gute Weise" tun. 

Als vollkommenste Potenz im Kräftespiel des Menschen wurde von Aristote­
les im Anschluß an Plato die theoretische Vernunft bezeichnet. Sie zu vervoll­
kommnen, sind drei Tugenden, die wir im Deutschen besser mit dem Wort 
„Tüchtigkeiten" bezeichnen, notwendig: Einsicht, Wissenschaft und Weisheit. 
Aristoteles war sich zwar klar, daß die intellektuelle Anlage nicht durch sittli­
che Tugenden, sondern nur durch intellektuelle Tüchtigkeiten vervollkommnet 
werden kann, er sah aber in dem Bemühen um diese Tüchtigkeiten eine eminent 
hohe sittliche Aufgabe, weil ohne diese der Mensch als Ganzes nicht vollkom­
men wäre. Der praktische Teil der Vernunft bedarf nach Aristoteles der Klug­
heit, um treffsicher die Mittel zu erkennen, die dem sittlichen Ziele dienen. 
Auch sie ist nach ihm intellektueller Natur, wenngleich sie ohne die Tugenden 
der Strebevermögen, also ohne die eigentlich sittlichen Tugenden nicht opera­
tionstüchtig ist. Ihre intellektuelle Natur erweist sich vor allem in der sorgsa-
samen Abwägung der inneren und äußeren Umstände, die sich dem Wollen zu 
vollkommenem Leben hemmend entgegenstellen können. Die Lehre von der 
Klugheit ist wohl die deutlichste Ausprägung der aristotelischen Lebensschule. 
Der kluge Mensch sammelt mit seiner „individuellen Klugheit" die eigenen Er­
fahrungen und diejenigen Fremder, um vernünftige Entschlüsse für die eigene 
Person vorzubereiten, er kalkuliert mit Hilfe der „häuslichen Klugheit" des Fa­
milienvaters, er wägt mit der „politischen Klugheit" die Wirksamkeit der ge­
planten staatspolitischen Maßnahmen ab. Der Klugheit zur Seite stehen die 
vielfältigen Tugenden des Willens und der sinnlichen Strebevermögen, die zu-
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sammengefaßt sind unter dem Namen: Gerechtigkeit10, Tapferkeit und Maß­
haltung. Sie werden zusammen mit der Klugheit als „Kardinaltugenden" be­
zeichnet. Diese machen den ausgeglichenen, in allen Phasen des Handelns 
„rationalisierten" sittlichen Menschen aus. So ist der sittlich vollkommene 
Mensch zugleich der lebenstüchtige. 

Das eigentlich sittliche Element in der aristotelischen Finalethik 

Man könnte sich fragen, wo in dieser finalen Ethik noch das sittliche Element, 
d. h. die Verantwortung gegenüber dem absolut gültigen Imperativ liege. Nun 
ist Aristoteles doch noch zu sehr mit Plato verbunden, als daß er die Idee der 
platonischen Gerechtigkeit, d. h. der allseitig am Guten als solchen orientierten 
Gerechtigkeit, hätte vernachlässigen können. Die in den Seelenvermögen er­
zogenen Tüchtigkeiten sind bei ihm nichts anderes als die Wirkkräfte zum sitt­
lich Guten, das das letzte in der Finalkette darstellt, und zur Absicherung 
gegen das sittlich Böse. Und Aristoteles glaubte, daß damit zugleich der im 
Leben glückliche Mensch geschaffen sei. „An sich" kann gemäß Aristoteles 
der vollkommene Mensch im Leben nicht scheitern. Er ist nicht nur vollkom­
men, er ist auch innerlich befriedet, ja er hat sogar Erfolg. Wenn dieser Effekt 
nicht eintreten sollte, dann ist nicht der Mensch, sondern die Fortuna schuld. 
Glückseligkeit als wesentliches Angebinde der allseitigen Vollkommenheit ist 
bei Aristoteles nicht identisch mit „Glück" im Sinne von „Glück haben" oder 
Chance. Wh werden auf diesen Gedanken später nochmals zu sprechen kom­
men. Aristoteles konnte das Dilemma: einerseits finale Ethik als Schule der 
Lebensmeisterung, andererseits das Ausbleiben des Glücks, das eigentlich durch 
die Erfüllung der Finalität hätte herbeigeführt werden müssen, nicht lösen. 
Immerhin ist er der Idee des Sittlichen als eines Absoluten, d. h. der Idee eines 
der Lebenschance und dem äußeren Erfolg vorgeordneten Imperativs treu ge­
blieben, wenngleich er Glückseligkeit als natürlicherweise mit dem materiellen 
Glück und dem äußeren Erfolg verbunden ansah. Für den Fall, daß diese Über­
einstimmung nicht gegeben war, konnte er nur von einem monströsen Zustand 
sprechen, wie überhaupt jedes nicht wesensgemäß geformte und darum miß­
gestaltete Ding in seiner kosmischen Vorstellung als nicht erklärbares „Mon­
strum" zu bezeichnen war. 
1 0 Bezüglich der Gerechtigkeit ist es bei Aristoteles unklar, ob sie ihren Sitz im Willen oder 
im sinnlichen Strebevermögen hat. Vgl. Thomas Graf: De subiecto psychico gratiae et 
virtutum cardinalium secundum doctrinam scholasticorum usque ad medium saeculum XIV, 
Rom 1935 , Band I 27 f., Band II 59 . 
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Kritik der aristotelischen Finalität 

Aristoteles wollte eine Metaphysik der Sitten schreiben, d. h. eine Ethik, die 
über die unmittelbare Erfahrung hinaus das endgültige und letzte Ziel des 
Lebens und den Weg dazu aufweist. Seine Finallehre ist nicht pragmatisch be­
gründet. Er suchte nach dem Letzten im menschüchen Sein überhaupt, also 
nach dem, was als Idee des Menschen unser Handeln erst sinnvoll macht. Diese 
Idee konnte für ihn, der aus der Erfahrung um die Potentialität, d. h. die Ent­
wicklungsfähigkeit der menschlichen Natur wußte, nur im letzten Ziel des 
menschlichen Daseins gefunden werden. Eine endlose Kette von Zwecken lag 
außerhalb seiner metaphysischen Einstellung. Eine rein geschichtliche Deutung 
des menschlichen Geschehens und damit eine Resignation des freien Willens 
gegenüber der irgendwie spontanen und unausweichhchen Entwicklung der 
Menschheit, wie sie in der hegelschen Ethik gelehrt wird, war ihm fremd. 

Andererseits stieß Aristoteles auf unausweichliche Tatsachen, die seiner kos­
mischen Ordnungsvorstellung und seiner abstrakt gefaßten menschlichen Natur 
zu widersprechen schienen. Das aber stellte seine Ethik als Lebensschule doch 
wieder in Frage, es sei denn, er nahm seine Zuflucht zu einer erfahrungsmäßig 
nicht nachweisbaren, nur metaphysisch, ja sogar nur religiös erklärbaren Ursa­
che, zum Fatum. Damit aber war die ethische Norm letztlich doch nicht end­
gültig mit dem Sein als solchem, sondern mit der Geschichte verkettet. Die 
geschichtliche Situation wurde auf diese Weise in die Normenwelt eingeführt. 
Mit logischer Stringenz ergab sich die Ständeordnung als sittliche Norm: Nur 
wenige sind zur vollendeten Entwicklung der menschlichen Anlagen berufen, 
nämlich die Philosophen. Sie gelangen zur eigentlichen Glückseligkeit in der 
Schau des Wahren und Guten. Die anderen werden sich mit der zweitrangigen 
Glückseligkeit zufriedengeben müssen, die in der Entfaltung der praktischen 
Anlagen des Menschen besteht. Aus dieser Sicht erklärt sich auch die Lehre, 
daß ein Teil der Menschen naturgemäß zu Sklaven bestimmt ist, weil ihnen 
die Fähigkeit abgeht, die Freiheit vernunftgerecht zu gebrauchen. Aber was 
sollen alle diejenigen sagen, denen Schönheit, Gesundheit und zahlreiche 
Nachkommenschaft, die Aristoteles ebenfalls zum vollmenschlichen Glück 
rechnete, nicht beschieden sind? 

Für die Sozialpolitik, besonders für die Staatspolitik bedeutet die aristoteli­
sche Finallehre einerseits einen Vorteil, andererseits aber eine nicht zu über­
sehende Gefahr. Die Orientierung an der abstrakten, universal-realen Natur des 
Menschen und deren Finalität bietet inhaltlich gefüllte Normen mit Überzeit-
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licher Allgemeingültigkeit an. Die staatliche Gewalt hat damit einen vorgege­
benen Maßstab, der ihre Gesetzgebung bindet. Sie kann darum, wenn sie dieser 
Ethik treu bleibt, nicht in Unmenschhchkeit abirren. Andererseits vermag sie 
anhand dieser Ethik das absolute Gemeinwohl doch nicht ohne Berücksichti­
gung der geschichtlichen Wirklichkeit zu konkretisieren. An sich wäre diese 
Besinnung auf die geschichtliche Situation ganz in der Ordnung, wenn Aristo­
teles nicht den Kompromiß zwischen Sein und Sollen dadurch hergestellt hätte, 
daß er das in das Sein verwobene Fatum als unausweichliche Tragik in Kauf 
nahm und die geschichtlich vorgegebene gesellschaftliche Situation gewisser­
maßen zur Norm erklärte: der Sklave ist nun einmal Sklave, der Freie ein freier 
Bürger. Die Vorläufigkeit der konkreten Gestalt der menschlichen Natur ist 
nur im Hinblick auf eine nach dieser Erdenzeit zu verwirklichende Ordnung 
erkennbar. Mit dieser Sicht der menschlichen Natur hätte Aristoteles das Ge­
schichtliche aus dem Bereich der Normen ausscheiden können als etwas, das 
man in dauerndem Bemühen in sittlicher Verantwortung neu gestalten muß. 
Die griechische Vorstellung vom Götterhimmel war offenbar nicht wirksam 
genug, um die ethische Vorläufigkeit des Geschichtlichen zu überwinden. 

Das Dilemma, das Aristoteles nicht lösen konnte, aufzuheben, gibt es inner­
halb einer für die Zeit konstruierten Finalethik nur zwei Denkweisen: den 
Pragmatismus und den Hegelianismus. Ob diese beiden aber zufriedenstellen­
dere Vorschläge sind, wird noch diskutiert werden müssen. 

2. Der Pragmatismus 

Allgemeine Darstellung des Pragmatismus 

Der Pragmatismus hat die einfachste, von der Ethik allerdings am weitesten 
entfernte Lösung des Problems, das Sollen aus dem Sein abzuleiten, geboten. 
Erkenntnistheoretisch gegen jede abstrakte Naturbetrachtung, steht er auf dem 
Boden des Sensualismus. Aus der unmittelbaren Erfahrung schöpft er die Er­
kenntnis, welches die anstrebbaren und darum auch einzig zu erstrebenden 
Ziele sind. Wünsche, mögen sie noch so ideal und ehrenvoll erscheinen, die 
keine sichere Aussicht auf Erfüllung haben, gehören für ihn in das Reich der 
Träume und der Utopie. So kann auch im sozialen Raum keine andere Norm 
gelten als diejenige, deren Verwirklichung durch die Mitmenschen nicht illuso­
risch gemacht werden kann. Bei jeder Handlung ist daher zu berücksichtigen, 
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wie die Mitwelt reagiert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die einzelnen 
Zielsetzungen auf den Augenblick abzustimmen und die Fernziele nur als 
eventuell mögliche in Reserve zu halten. Man nennt diese ethische Einstellung 
auch Utilitarismus. 

Der ethische Pragmatismus hat seine Wurzeln im gnoseologischen Pragmatis­
mus. Dieser vertritt einen praktischen oder dynamischen Wahrheitsbegriff, 
wobei Wahrheit Nützlichkeit für unser Leben bedeutet. Wissenschaft und 
Philosophie sind danach in sich selbst wertlos. Eine Wissenschaft erweist sich 
erst dadurch als wahr, daß sie sich praktisch gebrauchen läßt. Unter Nützlich­
keit zum Leben braucht nicht notwendigerweise nur die materielle Lebensge­
staltung verstanden zu werden. Die Wahrheit dient auch geistigen Interessen, 
so vor allem gemäß F. C. S. Schiller, dem Pragmatisten des „Humanismus". 
Der Ausdruck „Pragmatismus" wurde von C. S. Peirce geprägt. Der Pragmatis­
mus findet sich aber schon lange vor Peirce. Im Grunde ist bereits der soma­
tische Eudaimonismus pragmatistisch geprägt. Die Weisheit ist gemäß Plato 
nicht nur die letzte Erfüllung unserer höchsten Anlagen, sondern zugleich aus 
sich wirkende Triebfeder vollendeten Handelns. Immerhin besteht ein nicht zu 
übersehender Unterschied, ob man sagt, wahr sei nur, was praktisch sei, oder 
ob man erklärt, die Wahrheit oder Idee sei immer praktisch. Typische Vertreter 
des Pragmatismus sind: W. James, F. C. S. Schiller, J. Dewey, G. Papini, 
G. Vailati, W. Jerusalem. Der ethische Pragmatismus ist eine konsequente Ab­
leitung des gnoseologischen Pragmatismus, führt allerdings über ihn hinaus. 
Er konzentriert sich auf die Frage nach der Zielwahl. Als wertvolles Ziel wird 
nur anerkannt, was in erfahrbarer Weise den menschlichen Interessen zu dienen 
vermag. Dem Aktivismus des Pragmatismus widerspricht die Aufopferung für 
das Gute. Er ist die Ethik des klugen Sichdurchwindens durch das Gewirr viel­
fältiger Hindernisse auf dem Weg zum erwünschten Ziel. 

In einem demokratischen Staat, in dem als Grundgesetz die individuelle 
Freiheit herrscht, ist der Pragmatismus, wie es scheint, die geeignetste Ethik. 
Es ist darum nicht verwunderlich, daß er in den USA die meisten Anhänger 
gefunden hat, obwohl lange vorher der Europäer Machiavelli den politischen 
Pragmatismus in unübertrefflicher Weise für den Herrscher in ein System ge­
bracht hat. Aber Machiavelli war doch noch zu sehr von der sittlichen Wert­
ordnung fasziniert, als daß man ihn als pragmatischen Ethiker bezeichnen 
könnte. Der amerikanische Pragmatismus ist bezüglich der Werte indifferent, 
er überläßt ihre Bestimmung konsequent demokratisch ganz dem individuellen 
Empfinden, während der politische Pragmatismus Machiavellis nichts anderes 
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ist als die Antwort auf die Frage, welche sittlichen Normen des Herrschers 
als politische Normen gelten können, d. h. zur Stabilisierung der Macht 
brauchbar sind und welche nicht. 

Der Wertpluralismus gehört wesentlich zur Demokratie. Auch der engagier­
teste Ideologe kann allenfalls im gesellschaftlichen Raum „Bekehrungs"-Ver-
suche machen, politisch bleibt der andere für ihn ein autonomer Machtträger. 
So ist die demokratische Ordnung für jeden Politiker das Feld stets neu zu 
sammelnder Erfahrungen hinsichtlich der Möglichkeit, seine Ziele zu verwirk­
lichen. Er bleibt also am Experimentieren. 

Sehr gut hat Karl-Otto Apel diese Konsequenz des Pragmatismus herausge­
stellt. Ein Abgeordneter, so sagt er, kann für seine eigene Person eine festge­
fügte Überzeugung von absoluten Wahrheiten haben und diese gemäß seinem 
privaten Urteil sogar für die Gesellschaft als gültig ansehen. In seiner öffentli­
chen Funktion als Abgeordneter könne er sie aber nur — gefiltert durch den 
bereits pragmatistischen Spielregeln gehorchenden Prozeß der Meinungsbildung 
innerhalb einer Partei - zur Diskussion stellen; „d. h. aber: er kann sie als 
Hypothese unter anderen Hypothesen zur gemeinschaftlichen Erprobung -
etwa als Voraussetzung des positiven Rechts oder der politischen Gesetz­
gebung - vorschlagen. Darin zeigt sich, wie / . Dewey richtig sah, daß die 
demokratische Lebensordnung ihrer objektiven Struktur nach eine Experimen­
tiergemeinschaft mündiger Menschen ist, in der jeder dem anderen grundsätz­
lich die Aufstellung plausibler, d. h. erprobbarer Hypothesen, keiner aber dem 
andern den Besitz der absoluten Wahrheit zutraut" 1 1. 

Das heißt, er muß pragmatisch vorgehen. Demokratisches Regieren ist im 
Gegensatz zu allen patriarchalischen Formen der „Volksführung" auf Nahziele 
eingestellt, so sehr der einzelne Politiker in seinem persönlichen Denken und 
Handeln absolute, überzeitliche Normen als verbindlich erklären und so sehr 
er aus diesem Normendenken heraus den Wunsch hegen mag, seine politischen 
Opponenten möchten sich seiner Anschauung zuwenden. 

Da der Pragmatismus seine realistische Sollenslehre weniger auf die Einzel­
person als vielmehr auf das Zusammenleben mit anderen konzentrierte, hatte 
er kaum Gelegenheit, eine echte Personalethik zu entwerfen. Als Personalethik 
ist er und taugt er nicht mehr als der rationalisierte sensualistische Eudaimonis­
mus. Als Sozial- und politische Ethik kann er für sich in Anspruch nehmen, die 
toleranteste Form des Zusammenlebens anzubieten. Eine dauerhafte Ordnung 
1 1 Charles Sanders Peirce: Schriften, I: Zur Entstehung des Pragmatismus, mit einer Ein­
führung hrsg. von Karl-Otto Apel , Frankfurt a. M. 1967 , 16. 
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der Gesellschaft kann er allerdings nur garantieren, wenn die Glieder der Ge­
sellschaft individualethisch keine Pragmatisten, sondern von hohem sittlichen 
Wertdenken beseelt sind. Sonst läuft der soziale und politische Pragmatismus 
in einen reinen Interessenkampf aus, wie es in der pragmatischen Ethik der 
Außenpolitik deutlich in Erscheinung tritt. Die amerikanischen „Realisten" 
haben unter Führung von H. J. Morgenthau als Regel aufgestellt, man müsse 
um der nationalen Selbsterhaltung willen die außenpolitischen Maßnahmen 
stets nur nach der zu erwartenden Reaktion der anderen staatlichen Gewalten 
wählen, auf keinen Fall nach absoluten Normen. Einseitige Abrüstung auf 
Grund von moralischen Erwägungen sei wenig rational, da der Gegner daraus 
politischen und mihtärischen Vorteil gewinnt. 

Pragmatistisch gedacht ist auch der wirtschaftspolitische Vorschlag von 
/. K. Galbraith, die wirtschaftlichen Mächte spielen zu lassen, weil sich doch in 
geradezu regelmäßiger Folge neue Gegenkräfte bilden (countervailing-power). 

Die amerikanischen Pragmatisten verlangten aber, die einzelne Entscheidung 
nicht etwa nur auf rationale Überlegungen des gemeinen Menschenverstandes 
zu gründen, sondern forderten streng wissenschaftliche Untersuchungen über 
das soziale und politische Verhalten des Menschen, besonders aller jener im 
sozialen und politischen Spiel Beteiligten, die maßgeblich an der endgültigen 
politischen Willensbildung mitwirken. Zur allseitigen Verwertung von gemach­
ten Erfahrungen wird die Kybernetik eingesetzt. Die Bedeutung der Empirie 
für die soziale und politische Entscheidung ist erst durch den Pragmatismus 
vollgültig gewertet worden. Erst dadurch kamen die von der Philosophie ge­
trennten politischen Wissenschaften, die in den USA zuerst und mit größtem 
Erfolg aufmerksame Pflege erfahren haben, in Gang. 

Kritik am ethischen Pragmatismus 

Wie bereits erwähnt, ist der Pragmatismus kein System der Ethik im allgemei­
nen, sondern präzis eine sozial- und politisch-ethische Ordnungsvorstellung. 
Allgemein ethisch lehnt sich der Pragmatismus an die sensualistisch-eudaimo-
nistische Ethik oder gar an völlig unethische Systeme wie den Biologismus, 
Historismus und Soziologismus an. Nicht ein apriorisches Soll, sondern das 
möglichst große Glück im Sinne von Glücksempfinden ist richtweisend für die 
sittlich gute Handlung. Der Mensch kann seine Handlungsnormen von irgend­
woher, sei es aus seinem Lebenstrieb, sei es aus der Geschichte oder aus der 
gesellschaftlichen Konvention beziehen. Im Grunde kümmert den Pragmatismus 
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nicht die Herkunft oder Quelle der Norm. Sein entscheidendes Anliegen ist die 
Methode der Realisierung, die rationale Anwendung der jeweils gewählten 
Handlungsnormen im Bereich der Erfahrung. 

Hinter dieser Rationalität verbirgt sich aber ein geheimer Wunsch, den man 
als Mystik des Pragmatismus bezeichnen könnte: die Hoffnung auf eine fried­
liche Ordnung, als ob die experimentell wissenschaftliche Ergründung der 
verschiedenen Aktionsweisen der gesellschaftlichen und politischen Kräfte eine 
treffsichere Entscheidung ermöglichte. Wie wenig dies stimmt, haben die rea­
listischen Theoretiker des Seifinterest in der internationalen Politik ziemlich 
bald zur Kenntnis nehmen müssen. Das Seifinterest in der Entwicklungshilfe 
hat sich nicht nur als unwirksam, sondern sogar als schädlich erwiesen. Die 
Entwicklungsländer wollen sich nicht in die Zweck-Mittel-Relation der geben­
den Nationen einfügen. Sie verlangen selbstlose Hilfe, die ihre wirtschaftliche 
und politische Autonomie unterstützt. Nur empfangen, um nachher umso mehr 
zu kaufen, kommt ihnen, die allgemein humanitäre Normen des Handelns in 
den gebenden Nationen erwarten, unwürdig vor. Die pragmatischen Nahziele 
sind darum in gewissen Umständen doch zu vergänglich. Die Pragmatisten 
werden daher gezwungen sein, nach Normen zu suchen, die in der Tiefe des 
menschlichen Gewissens wirksam sind, wenngleich sie nur selten an die erfahr­
bare Oberfläche treten. 

Wie problematisch der nur auf wissenschaftliche Methoden vertrauende 
Pragmatismus sein kann, sei an einem Beispiel verdeutlicht. Der amerikanische 
Soziologe R. F. Winch12 hat die Frage untersucht, ob die Erziehung des 
Kindes an die Familie gebunden sei oder ob es sich genau so gut außerhalb der 
Familie entwickle. Er kam hierbei zu dem Schluß, daß das Kind nicht auf die 
Familie angewiesen sei. Ohne eine Norm läßt sich aber, wie klar sein dürfte, 
nicht ausdrücken, was Erziehung des Kindes ist. Man kann darunter z. B. ver­
stehen: Erziehung zu einem Menschen, der mit dem Strafkodex nicht in 
Konflikt kommt, Erziehung zu einem glücklichen Menschen oder Erziehung zu 
einem sittlich hochstehenden oder gar tief religiösen Menschen. Einzig die 
erste Definition kann als Grundlage einer wissenschaftlich exakten Studie 
dienen, da das Freisein von Bestrafung einwandfrei registriert werden kann, wie­
wohl man auch hier noch bedenken sollte, daß ein raffinierter Verbrecher sich 
nicht erwischen, sich also in die gewünschte Statistik nicht einordnen läßt. Bei 
den anderen Definitionen, die als Norm der Erziehung dienen könnten, ist 

1 2 R. F. Winch: The Modern Family, Revised edition, New York 1963 . 
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wissenschaftliche Exaktheit nicht oder kaum zu erreichen. Ob die außerhalb 
der Familie erzogenen Kinder, die Gegenstand der Untersuchung waren, später 
wirklich glücklich geworden sind, läßt sich objektiv nicht bestimmen, da sie, 
selbst wenn sie sich als Erwachsene als glücklich bezeichnen würden, gar nicht 
wissen, was ihnen in einer Familie eigentlich an Glück hinzubeschert worden 
wäre. Noch mehr gilt diese Feststellung bezüglich des sittlichen und des religiö­
sen Verständnisses der Erziehung. 

Eine beachtenswerte Kritik an den Pragmatisten hat Popper geübt. Popper 
selbst ist hinsichtlich der allgemeinen Ethik Neukantianer, lehnt also inhaltlich 
gefüllte absolute Normen ab. Der Pragmatismus enthält nach seiner Ansicht 
noch zuviel rationale Bemühung um irgendwie natur- oder lebensgerechte 
Zielsetzungen, denen die pragmatistischen Überlegungen dienstbar gemacht 
werden sollen. Da es nach ihm nur Theorie, nicht aber Erkenntnis der Ziele 
gibt, kann im sozialen Zusammensein immer nur pragmatisch die Vorläufigkeit 
der Wertvorstellungen tiefer erfaßt werden. Eine normative Bestimmung von 
sozialen und politischen Zielen ist also unmöglich. Tatsächlich ist der ameri­
kanische Pragmatismus in seinen ethischen Grundvorstellungen voll von 
irgendwie naturrechtlichen Residuen. So entstand auch das vielfältige ethische 
Gemisch, das für den amerikanischen Pragmatismus kennzeichnend ist. Daß 
aber im sozialen und politischen Bereich ein solcher Normenwirrwarr zur 
Orientierung ausreiche, kann wohl nicht behauptet werden. 

Allerdings führt der völlige Wertagnostizismus Poppers, so faszinierend er 
auf die Verteidiger des demokratischen Wertpluralismus auch wirkt, noch viel 
weniger zu einer stabilen Gesellschaftsordnung. Bei allem Verständnis für die 
Dynamik der gesellschaftlichen und politischen Ordnung möchte man als 
vernünftiger Mensch doch auch, wenigstens in großen Umrissen, wissen, was 
gemäß den Normen des gesellschaftlichen Lebens eigentlich wünschenswert 
wäre. Nur auf dieser Grundlage lassen sich sozialpolitische Programme entwer­
fen. Man braucht deshalb durchaus nicht Stabilität mit Konservativismus zu 
verwechseln. 



Einheit von Sein und Sollen 59 

3. Die finalistische Ethik der kosmisch orientierten Anthropologie (Aristoteles) 
und der materialistischen Geschichtsauffassung (Hegel) 

Allgemeine Kennzeichnung 

Aristoteles hat die Ethik in seine Ordnungsvorstellung vom Kosmos eingebaut. 
Gemäß seiner Grundanschauung, wonach die Natur nichts grundlos tue, ist der 
gesamte Kosmos in seiner Vielfalt sinnvoll gestaltet. Jede Art hat ihren be­
stimmten Platz im Ganzen, und jedes Individuum erhält seine Bestimmung von 
der Art her. Das Individuum existiert darum nur um der Art willen. Von hier 
aus folgert Aristoteles, die allgemeine Natur der Art mit dem gesellschaftlichen 
Gemeinwohl verwechselnd, auch das Prinzip, daß das Gemeinwohl dem Einzel­
wohl vorgehe1 3. Der Einzelne kann darum nur durch Einordnung und Unter­
ordnung vollkommen werden, ein Prinzip, das in der hierarchisch-kosmischen 
Vorstellung des Thomas von Aquin die Formulierung erhielt: „Ein jedes 
Wesen erreicht seine Vollendung nur durch die Unterordnung unter das nächst 
höhere". Bei Aristoteles ist diese immanente Teleologie des Universums 
statisch gedacht, d. h. sie ist im Wesen eines jeden Seienden begründet, wobei 
das „Wesen" allerdings sehr rasch und unvermittelt aus an sich geschichtlich 
gewordenen Phänomenen abgelesen wurde, wie das Beispiel von der Natur-
haftigkeit der Sklaverei beweist. 

Hegel hat die Teleologie des Universums ganz in den Werdeprozeß der 
Geschichte verlagert. Die Natur und mit ihr auch die Menschheit entwickelt 
sich nach einer inneren Gesetzmäßigkeit, sodaß alles, was Sein hat, sinnvoll 
wird im Prozeß der Geschichte. Sich diesem Prozeß entziehen zu wollen, ist 
sinnlos. So ist dem moralischen Streben nichts anderes aufgetragen, als in 
Freiheit sich der Notwendigkeit zu fügen, um zur echten Sittlichkeit zu 
gelangen. Wer sich außerhalb der alle und alles umgreifenden Idee des ge­
schichtlichen Prozesses zu stellen versucht, hat die einzig reale Basis sinnvollen 
Denkens verlassen, hat sich selbst entfremdet. 

Da der „Geist" in jedem Falle der Notwendigkeit erliegt, weil er mit der sich 
notwendig entwickelnden Welt verwoben ist, ja überhaupt nur so existiert, weil 
er mit dem immanenten Sinn der Weltentwicklung identisch ist ("Was ver­
nünftig ist, ist, und was ist, ist vernünftig"), bleibt den Menschen nur als 

1 3 Zu diesem Sprung von der „natura specifica" auf das Gemeinwohl vgl. A. F. Utz: Sozial­
ethik, I: Die Prinzipien der Gesellschaftslehre, Heidelberg - Löwen 1 9 5 8 , 171 ff.; Biblio­
graphie der Sozialethik, Band V, Freiburg i. Br. 1968 , 3 0 5 . 
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Aufgabe, die Möglichkeiten des Fortschritts anhand der geschichthch gegebenen 
Ursachen zu studieren und sich darauf in gemeinsamer Anstrengung zu 
konzentrieren. Gemäß den Marxisten sind diese Ursachen in der Wirtschaft zu 
suchen. 

Wohl in keiner Ethik ist Sein und Sollen so verschmolzen wie in der hegel-
schen Form des Idealismus. Hier gibt es keine Probleme für den edlen Men­
schen mehr, weil alle Widersprüchlichkeit zwischen Idee und Wirklichkeit 
aufgelöst ist. Die Gerechtigkeit kann keine unerfüllte Forderung an das Sein 
mehr sein. Die marxistische Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang der Welt­
geschichte ist nichts anderes als eine volkstümliche Formulierung des hegelschen 
Idealismus. Wenn ein Mensch als autonome Person seine individuelle Gerechtig­
keit erwartet, dann geht er bereits von einer Gerechtigkeit aus, die über und 
jenseits dieser Welt erfüllt wird. Er hat sich vom immanenten Sinn der Welt, 
die gemäß Hegel auch seine Moral einschließt, entfremdet. Handeln muß er. 
Wie er zu handeln hat, sagt ihm, wie uns die Marxisten versichern, die Wirt­
schaftswissenschaft, welche die Wege weist, wie durch menschliche Arbeit 
Fortschritt möglich ist. 

Kritische Überlegungen über die kosmisch-finalistische Ethik 

Die aristotelische Kosmosvorstellung beruht auf folgenden erkenntnistheoreti1 

sehen Voraussetzungen: 1. der menschliche Verstand erkennt das dauerhafte 
Wesen der Dinge, den realen Untergrund allen Werdens und aller Konkretisie­
rung, 2. er schreitet vom Allgemeinen zum weniger Allgemeinen und schließlich 
zum Individuellen voran, 3. wie das Allgemeine in der intellektiven Erkenntnis 
das Erste ist, so ist es auch in der Wirklichkeit das vorrangige Sein, 4. das 
Allgemeine in den verschiedenen konkret-individuellen Ausprägungen ist 
nicht nur ein abstraktes Universale, sondern zugleich auch eine die Individuen 
zu einer Ganzheit zusammenschließende Realität, sodaß das Specificum zugleich 
ein Gemeinwohl der konkreten Individuen wird, das Individuum darum, weil 
das Allgemeine immer vor dem Einzelnen ist, um der Species willen existiert: 
die gleiche spezifische Natur der Menschen, d. h. das Menschsein wird zur 
Totalität der Menschheit. Zutiefst bleibt Aristoteles Piatons Partizipationslehre 
verhaftet, wonach das einzelne nichts anderes als eine der vielfältig möglichen 
Teilhaben der universalen Natur oder Idee der Dinge bedeutet. 

Da die Menschheit gleich wie die menschliche Natur das Allgemeinere ist, 
bleibt dem einzelnen Menschen als Aufgabe, sich nicht nur nach der mensch-
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liehen Natur, die in ihm das erste Sein darstellt, zu richten, sondern sich 
zugleich in die Menschheit als soziales Gebilde einzufügen, denn diese hat ein 
viel allgemeineres Objekt zum Ziel als das Individuum. Durch die Menschheit 
nimmt der Einzelne am Kosmos teil. 

Das erste große Mißverständnis in dieser kosmisch-finalistischen Ethik ist die 
Identifizierung der universalen, abstrakten Natur mit dem Kollektiv der Träger 
derselben Natur. Der erkenntnistheoretische Standpunkt, daß wir die allge­
meine Natur der Dinge zu erkennen vermögen, braucht durchaus nicht not­
wendigerweise zur Verwechslung von Wesensnatur und Gesamtheit der art­
gleichen Subjekte zu führen. 

Das zweite große Mißverständnis in der aristotelischen Gedankenfolge ist die 
optimistische Annahme, daß alles, was wir als wesentlich bezeichnen, schon 
wesentlich sein muß. Auf diese Weise geschieht, wie schon erwähnt, die Ein­
stufung in die sogenannte Naturordnung zu rasch und fehlerhaft. Die an der 
Naturwissenschaft orientierte Soziologie geht vorsichtiger zu Werke, indem 
sie jegliche Verallgemeinerung zunächst nur als Hypothese betrachtet und nur 
langsam tastend sich an die Erstellung einer Theorie heranwagt. 

Der hegelschen Geschichtsmetaphysik mit ihrer Aufhebung jeden Wider­
spruchs kann die Logik nicht abgestritten werden, wenn man ihr Apriori 
gläubig annimmt: die Verlagerung des Absoluten und des Geistes in die 
materielle Weltgeschichte. Kann man aber von jedem Gesellschaftsglied 
erwarten, diese als seine Weltanschauung anzuerkennen? Da hilft doch wohl 
nur lang andauernde, diktatorisch geübte Pädagogik, die man allerdings besser 
mit Demagogie bezeichnen müßte. Während mit jeder anderen Ethik noch ein 
wissenschaftlicher Dialog geführt werden kann, ist hier jeder Versuch unwirk­
sam, weil jede nicht hegelsche oder nicht marxistische Denkweise als Ent­
fremdung vom Geist gebrandmarkt wird. 

4. Die christliche Finalethik 

Die christliche Geschichtstheologie als Grundlage der Verbindung von Sein 
und Sollen 

Auch das christliche Denken ist in der Lage, den Widerspruch, den das Leben 
nach absoluten Normen mit sich bringt, aufzulösen. Das Leben erhält hier 
allerdings nicht wie bei Hegel aus dem materiellen Prozeß der Geschichte seinen 
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Sinn, sondern von der Transzendenz eines in der Ewigkeit vergeltenden Gottes 
her. Der große Systematiker dieser Sicht war Augustinus. Das Endgericht wird 
den Beweis erbringen, daß das Reich Gottes über das Reich des Widersachers 
triumphiert. Damit ist aber nicht gesagt, daß die innerweltliche Ordnung in 
ihrer Gesamtheit dem Widersacher Christi überlassen sei, so daß der Christ etwa 
die Politik als böses Ding betrachten müßte, dem der Prozeß erst durch den 
ewigen Richter gemacht würde. Daß Luther in diesem Sinne die Zwei-Reiche-
Lehre verstanden haben soll, wird von maßgeblichen protestantischen Theolo­
gen bestritten 1 4. Vielmehr steht der Christ vor der Aufgabe, die innerweltlichen 
Angelegenheiten aus der heilsgeschichtlichen Sicht heraus in Mitverantwortung 
gestalten zu helfen. Gegenüber der katholischen Naturrechtslehre sind die 
protestantischen Theologen der Auffassung, daß diese Art der Meisterung des 
Lebens die einzige christlich-sittliche sei, während die sogenannten naturrecht­
lichen Argumente in den Bereich des Sachverstands, also der Nützlichkeit, nicht 
der Sittlichkeit gehörten. Das sittliche Soll ist in allen seinen Dimensionen von 
der heilsgeschichtlichen Verantwortung aufgesogen. So weit ging allerdings 
Augustinus nicht, da sich bei ihm neben geschichtstheologischen noch viele 
naturrechtliche Beweggründe sittlichen Verhaltens finden. 

Der endgeschichtliche Ansatz der christlichen Ethik wird auch von katho­
lischer Seite unterstrichen. Nur von dieser Transzendenz her kann das Übel, 
dem der sittlich strebsame Mensch begegnet und an dem allzuoft sein Bemühen 
scheitert, erklärt werden. 

Die nicht-religiöse Ethik steht dem Problem des Übels hilflos gegenüber15. 
Will sie ihm ausweichen, dann bleibt ihr nur der Rückzug auf den formalen 
Imperativ oder die Annahme eines doppelten Gewissens, eines rein formalen 
und eines existentiellen in der Art, wie es Jean Nähert annahm oderM Weber 
durch die Begriffe „Gesinnungsethik" und „Verantwortungsethik" zum Aus­
druck brachte. Die christliche Ethik ist dagegen in der Lage, nicht nur das phy­
sische Übel endgeschichtlich zu erklären, sondern sogar das sittlich Böse, das 
ebensowenig aus der Welt zu schaffen ist wie das physische Übel, in den 
heilsgeschichtlichen Zusammenhang logisch einzuordnen. Das Böse wird im 

1 4 Vgl. Johannes Hechel - Siegfried Grundmann: Der Christ von heute in Kirche und Staat, 
München 1 9 6 4 ; Wolfgang Schweitzer: Der entmythologisierte Staat, Studien zur Revision 
der evangelischen Ethik des Politischen, Gütersloh 1968 . 
1 5 Das Problem wird eindrucksvoll dargestellt von Carlo Regazzoni: Sittliche Normen und 
sinnvolle Lebensgestaltung, Heidelberg - Löwen 1968 . 
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Widersacher Christi personifiziert, dem beschränkte Macht eingeräumt wird, 
bis er im Endgericht beseitigt wird 1 6. 

Wie bedeutungsvoll die heilsgeschichtlich orientierte Ethik sein kann, erweist 
sich in Fragen, die durch naturrechtliche Überlegungen nicht mehr in Griff zu 
bekommen sind. In der Diskussion um die atomare Abrüstung wurde von 
katholischer Seite, übrigens im Anschluß an Ausführungen Pius' XII11, das 
naturrechtliche Argument der legitimen Verteidigung ins Feld geführt. Ist aber 
eine Verteidigung, bei der der Verteidigende nicht nur den Gegner, sondern 
auch sich selbst zerstört (Weltzerstörung) noch sinnvoll? Die Geschichtstheolo­
gie kann dieses Problem von einer höheren Ebene aus angehen, indem sie die 
Frage stellt: Darf der Christ eigenmächtig die von Gott beabsichtigte Heilsge­
schichte durch die Weltzerstörung abkürzen? Für die aus endgeschichtlicher 
Verantwortung gefällte Entscheidung erwartet der Christ auch die endge­
schichtliche Rechtfertigung. Der Christ ist also der Tragik des Lebens entrissen. 
Dagegen ist die aus naturrechtlichen Überlegungen gefällte Entscheidung aus 
sich nicht heilbringend. Sie wird es, wie Aristoteles richtig gesehen hat, erst 
durch ein mit dem Sittlichen nicht wesentlich verbundenes Element, nämlich 
die Chance. Entscheidet man sich im Sinne der legitimen Selbstverteidigung für 
den Einsatz der nuklearen Waffen, dann geht man selbst zugrunde. Man ist also 
selbst betrogen. Es nützt hierbei nichts, sich einzureden, man ziehe das Nicht­
sein dem Sosein vor. Der atomare Einsatz kann naturrechtlich nur zur 
Selbstverteidigung, nicht zur Selbstvernichtung verantwortet werden. Die 
Selbstverteidigung scheitert also durch die Selbstvernichtung. Es ist eine reine 
Chance, wenn der sittlich verantwortete Entschluß zur atomaren Verteidigung 
„gut" ausgeht. Wählt man dagegen aus vernünftigen Sachüberlegungen, also 
mit naturrechtlicher Logik den Verzicht auf Verteidigung, dann unterliegt man 
dem Eindringling, man fügt sich also in ein Geschick, das die Ungerechtigkeit 
des Gegners bereitet. Der Gerechte ist also auch hier am Sein gescheitert, denn, 
wenn Gerechtigkeit ein seinsbegründetes Soll wäre, dürfte sie nicht scheitern. 
Nun wird man einwenden, es sei doch eine ehrenvolle Entscheidung, zu 
resignieren, wo kein anderer Weg bleibe. Das ist richtig. Aber die Resignation 

1 6 2 Thess. 2, 3 - 1 0 . Vgl. hierzu die Kommentierung von Willy Bold: Obrigkeit von Gott? 
Studien zum staatstheologischen Aspekt des Neuen Testamentes, Hamburg 1962 . Instruktiv 
für die christliche Erklärung des Bösen ist auch die Interpretation des Verrats des Judas bei 
Augustinus: In Joannis Evang., Tract. XXVII , 10. 
1 7 Vgl. A.-F. Utz - J.-F. Groner: Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens, 
Soziale Summe Pius XII., Band iii, Freiburg/Schweiz 1 9 6 1 , 3 1 4 7 , Nr. 5 3 6 4 . 



64 Die ethischen Systeme 

ins Unvermeidliche aus einem absolut-geltenden Soll ist nur logisch, wenn sie 
entweder, wie es im christlichen Denken unterstellt wird, ihre Vergeltung in der 
Transzendenz erhält, oder wenn sie, wie Hegel lehrte, von dem die Weltge­
schichte sinnvoll gestaltenden absoluten Geist aus ihrer individuellen Problema­
tik befreit wird, d. h. wenn die individuelle Entscheidung von vornherein vom 
geschichtlichen Prozeß die letzte Sinngebung erwartet. Von der Resignation 
des Existentialismus brauchen wir nicht zu reden, da dieser eigentlich keine 
sittliche, sondern eine rein ontische Lehre darstellt. Eine Ausflucht aus diesen 
beiden Alternativen gibt es nur noch, wenn man das Soll völlig vom Sein und 
damit von aller Finalität und Eudaimonie trennt, wie es in der kantischen Ethik 
und in der Wertethik geschieht. 

Da jede finalistische Ethik nur dann logisch aufgeht, wenn es ihr gelingt, alle 
Widersprüche zwischen Sein und absolutem Sollen aufzulösen, ist die christ­
liche Geschichtstheologie als mindestens ebenso logisch zu bezeichnen wie die 
hegelsche Geschichtsmetaphysik. Sie kann gegenüber der hegelschen Geistlehre 
für sich in Anspruch nehmen, nicht nur das Gesamt der Menschheitsgeschichte, 
sondern auch die Geschichte der einzelnen Person als eines substantiellen Geist­
wesens widerspruchslos mit dem individuellen Gewissensimperativ zu harmoni­
sieren. Sie entspricht damit mehr dem sittlichen Phänomen, das Ausdruck der 
persönlichen Verantwortung nicht nur dem Weltziel, sondern auch der indivi­
duellen metaphysischen Lebensaufgabe gegenüber ist. Aus der sittlichen Ver­
antwortung ist das ganz Persönliche der Aufgabe nicht zu eliminieren. Wenn 
aber dieser Aufgabe eine Finalität entspricht, d. h. wenn Aufgabe und persön­
liches Lebensziel untrennbar zusammengehören, und sie gehören in einer 
finalistischen Ethik zusammen, dann mutet die hegelsche Ethik dem Gewissen 
eine Selbstaufopferung zu, die ein seiner persönlichen Freiheit und seiner 
persönlichen Lebenserfüllung bewußter Mensch nicht mehr verantworten 
kann. 

Die Finalethik der katholischen Naturrechtslehre 

Der Begriff des Naturrechts hat hier zunächst nicht die strenge Bedeutung von 
„Recht" als zwangsmäßig wirksamer sozialer Norm, sondern bezeichnet in 
erster Linie die an der Natur der Dinge ablesbaren sittlichen Normen. Wie diese 
Normen zu zwischenmenschlichen Ordnungsprinzipien und vor allem zu er-
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zwingbaren Normen im gesellschaftlichen Raum werden, gehört in die Rechts­
philosophie18. 

Die katholische Theologie verteidigt, vor allem unter der Führung von 
Thomas von Aquin, im Sinne des augustinischen „fides quaerens intellectum" 
(der Glaube, der das rationale Verständnis sucht) die Harmonie von Glaube 
und Vernunft nicht nur im Bereich der dogmatischen Wahrheiten, sondern 
auch in dem der sittlichen Entscheidung. Neben und mit der heilsgeschicht­
lichen Weltbetrachtung behält die natürliche Wesensschau ihre volle Bedeutung 
für die Beurteilung der Finalität der Handlungen. Gewiß ist alles menschliche 
Tun durch die neue Heilsfinalität weitergeführt. Es hört aber nicht auf, den 
Normen der Natur unterworfen zu sein. Die katholische Moral hat darum nie 
das Bemühen um die wesentliche Finalität der einzelnen Handlungen aufgege­
ben. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Beurteilung der Ehescheidung. Zwar 
sind auch die protestantischen Theologen davon überzeugt, daß die Ehe von 
Christus als unauflöslich gewollt ist. Sie sind aber doch der Ansicht, daß eine 
zerbrochene Ehe den heilsgeschichtlichen Sinn der Ehe nicht mehr erfüllt, so 
daß die Ehescheidung in diesem Falle nichts anderes ist als die Anerkennung 
eines außerordentlichen, d. h. aus der Heilsordnung herausgefallenen Zustan-
des 1 9. Die katholische Theologie besteht dagegen auf der Wesensbetrachtung 
der Ehe. Der Natur nach ist die Ehe eine Institution, d. h. ein Liebesvertrag, 
in welchem sich die Ehepartner ihrer Verfügungsgewalt in einer Weise begeben, 
daß auch mit gegenseitigem Einverständnis die Auflösung unmöglich wird. Was 
verbrannt ist, bleibt verbrannt. Es ist unwiederbringlich. Die erkenntnistheo­
retische Grundlage für diese Institutionenlehre ist die aristotelische Auffassung, 
daß die Vernunft das allgemeine Wesen der Dinge und Handlungen zu erkennen 
vermag. Das Gewissen bezieht darum aus dieser Wesensschau überzeitliche 
Normen, die ihre Verbindlichkeit allerdings nicht aus einer allgemeinen Kos­
mologie, sondern aus der Tatsache erhalten, daß die Wesensordnung von Gott 
geschaffen worden ist. Das Gewissen ist hierbei nichts anderes als eine natür­
liche Teilhabe am ewigen Gesetz, genauer gesagt an der göttlichen Vernunft. 
Beachtenswert ist, daß in der thomistischen Darstellung des Gewissens (ent­
gegen der von Duns Scotus) nicht der Wille, sondern die Vernunft des Schöpfers 
das letzte Element in der Analyse der Verbindlichkeit der Naturordnung ist. 

1 8 Vgl. A. F. Utz: Sozialethik, II: Rechtsphüosophie, Heidelberg - Löwen 1963 . 
1 9 H. Thielicke: Theologische Ethik, III. Band: Entfaltung, 3 . Teil: Ethik der Gesellschaft, 
des Rechts, der Sexualität und der Kunst, Tübingen 1964 , 599 ff. 
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Die Naturordnung ist darum ebenso absolut wie die Vernunft Gottes. Die An­
nahme, der Wille Gottes könnte die Wesensordnung außer Kurs setzen, ist also 
unmöglich. Heilsgeschichtliche Überlegungen vermögen darum die Naturord­
nung nicht von ihrer Verbindlichkeit zu lösen. Eine andere Frage ist allerdings, 
wo im einzelnen Falle wesentliche Normen der Natur vorliegen. Thomas von 
Aquin war bezüglich dieser Problematik vorsichtig in der Entscheidung. In 
seiner Gewissenslehre hat er sich übrigens nur wenig um die Darstellung von 
objektiv wesentlichen Normen bemüht. Er studierte, um wesentlich von un­
wesentlich zu unterscheiden - hierin übrigens überaus modern im Sinne der 
Soziologie der Werturteile —, die Gewissensbildung der Gesellschaft, um festzu­
stellen, was spontan von allen als Norm anerkannt wurde und was nicht. Im 
spontanen Werturteil wollte er das wesentliche Werturteil erkennen2 0. Darum 
auch seine Unterscheidung in primäres und sekundäres Naturrecht 2 1. In der 
monogamen Ehe konnte er, da nur ein geringer Teil der Menschheit sie als ver­
bindlich erklärte, keine spontan anerkennbare, darum auch keine wesentliche 
Norm erblicken. Die Scholastik nach Thomas von Aquin hat sich jedoch 
mehr dem objektiven Sachverhalt zugewandt. Nicht also die soziologische 
Tatsache, ob eine Norm spontan angenommen wird oder nicht, sondern die 
Erkenntnis, daß eine Handlung ihrem Objekt nach eine bestimmte wesentliche 
Struktur hat, die durch die Vernunft erkennbar ist, wenngleich sie nicht von 
allen vernünftigen Wesen tatsächlich erkannt wird, entscheidet nun darüber, wo 
eine naturrechtliche (genauer gesagt: eine der natürlichen Sittlichkeit ent­
sprechende) Norm vorliegt. Die Scholastik hat diese Orientierung am objekti­
ven Gehalt der Normen eigentlich aus der allgemeinen Erkenntnistheorie des 
Thomas von Aquin entwickelt. Thomas selbst hat die Theorie der universal­
realen Wesenserkenntnis noch nicht vollständig auf die Gewissenslehre ange­
wandt. Er blieb in der Bestimmung der Handlungsnormen mehr Empiriker, 
wenngleich sich offensichtliche Ansätze zur objektiven Analyse zur Ermittlung 
dessen, was wesentlich und was zeitlich bedingt ist, bei ihm finden. 

Wenngleich das Objekt der Handlung in seiner wesentlichen Struktur die Be­
wandtnis der Norm nicht aus sich besitzt, diese vielmehr von dem nach ihm 
naturhaft ausgerichteten Gewissen erhält und dieses seinerseits seinen verpflich­
tenden Charakter aus seiner Eigenschaft als Teilhabe an der Vernunft des 

2 0 Vgl. A. F. Utz: a. a. O. 97 f.;/. Messner: Das Naturrecht, Handbuch der Gesellschafts­
ethik, Staatsethik und Wirtschaftsethik, 5., neubearb. erw. Aufl., Innsbruck - Wien -
München 1966, 3 3 0 f. 
2 1 Vgl. A. F. Utz: a. a. O. 95 ff. 
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Schöpfers bezieht, die Analyse des Solls demnach bis zu Gott aufsteigt, so hält 
die katholische Moral doch daran fest, daß zu dieser Ethik noch keine Offen­
barungstheologie notwendig sei, da gemäß der katholischen Auffassung die 
metaphysische Erkenntnis der Existenz Gottes zum Bereich der menschlichen 
Vernunft gehört. Dennoch benötigt die natürliche Sittenlehre des Katholizismus 
die Heilslehre der Offenbarung, um das Problem von Sein und Sollen im Sinne 
der Finalität widerspruchsfrei zu lösen. Zwar ist mit der Existenz Gottes auch 
die Unsterblichkeit der Seele eng verbunden. Der sittlich gut handelnde Mensch 
kann sich darum dort, wo sein Ethos an der zeitlichen Umwelt scheitert, im 
Gedanken an das Ewige im Menschen trösten. Heißt das aber, daß dem gerech­
ten Handeln volle Gerechtigkeit in der Transzendenz widerfährt, wenn es in 
dieser Welt nicht mit Erfolg gekrönt war? Gewiß kann sich der Gerechte wie 
ähnlich Sokrates der Hoffnung hingeben, daß er in der jenseitigen Existenz 
irgendwie die Anerkennung für sein Streben erfahren wird. Zu einer allseitig 
schlüssigen Auflösung der Problematik von Sein und Sollen, müßte man aber 
die feste Hoffnung hegen dürfen, daß auch der geschichtliche Ablauf mit allen 
sozialen Elementen und nicht nur das einzelne Handeln seine spürbare Sanktion 
durch einen entsprechenden Richterspruch erhält. Die Idee der Gerechtigkeit 
verlangt einen Ausgleich zwischen mehreren Partnern. Es genügt also zu ihrer 
Seinsverwirklichung nicht, daß der ungerecht Leidende von einem anderen, sei 
es Gott oder ein anderes übergeordnetes Wesen wie z. B. der Staat, eine Genug­
tuung erhält. Der Ungerechte selbst muß zur Rechenschaft und zur Satisfaktion 
herangezogen werden. Die in der Gesellschaft insgesamt existierenden Unge­
rechtigkeiten müssen in einem die Gesellschaft zur Verantwortung ziehenden 
Gerichtsprozeß geahndet werden, wenn die Gerechtigkeit nicht nur eine Idee 
bleiben, sondern Wirklichkeit werden soll. Wie aber soll dies geschehen? Hegel 
hat diesen Prozeß mit der Menschheitsgeschichte verkettet. Das Christentum 
prophezeit das Weltgericht durch den Erlösergott. Bis zu einer solchen sicheren 
Aussicht vermag aber eine natürliche Ethik, auch wenn sie die Existenz Gottes 
in das vernünftige Wissen einbaut, nicht aufzusteigen. Schlüssig wird daher die 
natürliche Ethik, die Sollen und Sein verbindet, nur durch den religiösen Glau­
ben an ein Weltgericht. Die katholischen Vertreter des Naturrechts haben sich 
durchweg über diese Konsequenz keine Rechenschaft gegeben. Ein tiefer loten­
des Studium der päpstlichen Dokumente hätte sie darüber belehren können. 
Was veranlaßte Leo XIII. dazu, in seinen unermüdlich geäußerten Mahnungen, 
von revolutionären Kurzschlußhandlungen gegen eine in der Gesellschaft be­
stehende Ungerechtigkeit abzusehen, auf die christliche Tugend der Geduld 
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und auf das im Evangelium gepredigte Armutsideal hinzuweisen, als die Über­
zeugung, daß das Endgericht den erwarteten gerechten Ausgleich bringen 
werde? Die katholische Naturrechtsdoktrin könnte die in der natürlichen Ethik 
klaffende Lücke zwischen Sollen und Sein nicht schließen, wenn sie nicht ein 
wesentliches Element der christlichen Glaubenslehre heranzöge. 



Dritter Artikel 

D i e T r e n n u n g v o n S e i n u n d S o l l e n 

Die Unlösbarkeit des Widerspruchs von Sollen und Sein in einer rein rationalen 
Ethik 

Unter der Voraussetzung, daß jede ethische Norm irgendwie, abgeleitet oder 
direkt, absoluten Anspruch auf Befolgung erhebt, läßt sich das Sollen mit 
dem Sein nur verbinden, wenn das Sein ebenso unzerstörbar ist wie das Sollen. 
Das heißt, die Handlung, die dem absoluten Imperativ folgt, dürfte nicht wegen 
irgendwelcher mißlicher Umstände scheitern. Sonst wäre dies ein Beweis dafür, 
daß der Imperativ losgelöst vom Sein gelte, abseits von Finalität, von Glück 
und Erfolg, daß das Sittliche als ureigene Ordnung betrachtet werden müsse, 
die jenseits des Seins liegt. Wir haben gesehen, daß keine Ethik, die zugleich 
Lehre des sittlich Guten und des erfüllten Lebens sein will, mit der geschicht­
lichen Wirklichkeit fertig wird, es sei denn, sie hole das entscheidende 
Supplement aus der Transzendenz eines Erlösergottes oder sie löse den vom 
einzelnen sittlichen Menschen im Diesseits empfundenen Widerspruch von 
Sollen und Sein dadurch auf, daß sie die gesamte Sinngebung in den histori­
schen Prozeß verlagert. Als weltimmanente Ethik bliebe einzig die Ethik Hegels. 
logisch, allerdings, wie bereits gesagt, nur unter der Voraussetzung der gläubi­
gen Annahme der materialistischen Geschichtsmetaphysik. 

So wird es verständlich, daß eine nicht theologische Ethik, welche Hegels 
Apriori nicht annimmt, nur in der Trennung von Sollen und Sein die Lösung 
des Rätsels sehen kann. 

Die Trennung von Sollen und Sein ist auf zweifache Weise möglich, indem 
man 1. das Soll jeglichen Inhalts entleert und einzig als Pflicht zum „Guten als 
solchen" begreift, unter Verzicht auf jede, auch noch so abstrakte Bestimmung 
des Guten, indem man 2. das Soll als absolute materiale Werte auffaßt, die aber 
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in keiner Weise dem Sein entnommen sind und darum auch keine Erwartungen, 
die sich an das Sein richten, rechtfertigen, sondern sich einzig an das Verant­
wortungsbewußtsein des einzelnen Menschen richten. Beide Arten der Trennung 
von Sein und Sollen können als idealistische Ethiken bezeichnet werden, wobei 
das Wort „idealistisch", wie ersichtlich, etwas anderes bedeutet, als wenn man 
vom hegelschen Idealismus spricht. 

1. Das Soll als formaler Imperativ 

Die Grundzüge der Lehre vom formalen Imperativ 

Die Trennung des Solls nicht nur vom Sein, sondern auch von jedem Wertinhalt 
erfüllt, wenigstens rein logisch und formal, folgende Forderungen des sittlichen 
Imperativs: 

1. Sie ermöglicht ein kompromißloses Verständnis des Absolutheitscharakters 
des sittlichen Solls. Daß das Soll absolut ist, gehört zu jeder Ethik. Sobald aber 
ein Inhalt, auch wenn dieser nicht aus dem Sein abgelesen wird, hinzukommt, 
entsteht der Zweifel, welchem Wert der Absolutheitsanspruch zukommt. Sind 
es mehrere Werte, dann muß man sich über die Wertskala Rechenschaft geben. 
Die Werte dem Sein zu entnehmen, würde von vornherein die Kausalordnung 
in das Soll hineinziehen, diese aber kann überhaupt nicht den Absolutheitscha-
rakter annehmen, es sei denn, man bekenne sich mit Aristoteles zur universal­
realen Wesenserkenntnis und man nehme mit dem Thomismus obendrein noch 
an, daß die Wesenheiten das von der Vernunft eines Schöpfergottes ausge­
sprochene Ordnungsgefüge manifestieren. Für Kant kam weder die real-univer­
sale Abstraktion in Frage, noch die Existenz Gottes als Gegenstand des Wissens. 

2. Sie behebt jeden Zweifel an der Allgemeingültigkeit des Solls. Tatsächlich 
gehört zum Absoluten Allgemeingültigkeit. Denn wäre es nicht allgemeingültig, 
würde es also das eine Mal gelten, das andere Mal nicht, dann bezöge es seine 
Geltung aus etwas anderem als aus sich selbst. Es wäre also nicht mehr absolut. 
Selbst wenn das Soll seine Werte nicht aus dem Sein, sondern aus einer vom 
Sein getrennten Wertwelt bezöge, bestände noch das Problem, ob alle Menschen 
als moralische Wesen in gleicher Weise zu den Werten stehen. Die Allgemein­
gültigkeit stände also in Frage. Kant hat eine prägnante Formulierung für ein 
allgemeingültiges Prinzip angegeben, das jeder Mensch, wenn er überhaupt zum 
absoluten Soll steht, anerkennen muß: „Handle so, daß die Maxime deines 
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könne". Die Maxime kann auf jede Situation angewandt werden, weil sie keinen 
bestimmten Wert angibt, wonach zu handeln wäre. Dennoch spricht sich in ihr 
ein geheimes Zugeständnis an eine seinsorientierte Normenethik aus, wie wir 
noch sehen werden. 

Popper, der seinerseits dem Neukantianismus verhaftet ist, hat hier eine 
Nuance hinzugefügt, die teilweise eine leichte Hinneigung zur Wertethik bedeu­
tet. Mit der Lehre vom rein formalen Imperativ geht er grundsätzlich einig. Er 
meint aber, daß sich jeder Mensch für irgendwelche Werte entscheide (Deci-
sionismus). Diese Entscheidung hat aber nach Popper in keiner Weise den 
Charakter echter Werterkenntnis. Der einzelne Mensch müsse sich also bewußt 
bleiben, daß die eigene Wertentscheidung nur die vorläufige Bewandtnis einer 
Theorie hat. Wenn er handeln wolle, dann müsse er sich stets mit den Wert­
empfindungen der anderen abstimmen, sich immer dabei bewußt bleibend, daß 
er nie zu einer realen oder auch nur erkenntnismäßigen Werterfassung gelangen 
kann. 

3. Schließlich ist mit dem formalen Imperativ die sittliche Gutheit von jeder 
Zufälligkeit des geschichtlichen Ablaufes frei. Eine solche Ethik ist nicht zum 
Scheitern verurteilt. Sie braucht auch nicht, um dem Scheitern zu entrinnen, in 
die Transzendenz zu entfliehen. 

4. Unmißverständlich stellt die Lehre vom formalen absoluten Soll die sitt­
liche Handlung in den Raum der Freiheit. Wo keine Freiheit ist, da gibt es auch 
kein sittliches Handeln. Darüber sind sich alle Ethiker einig. Soll also die sitt­
liche Handlung streng unter dem Gesichtspunkt der Sittlichkeit betrachtet 
werden, so scheint es notwendig, ihr die Freiheit ungemischt zu reservieren, sie 
also als Verwirklichung der Idee der Freiheit aufzufassen. Man muß folglich aus 
ihr alles, was nicht Freiheit, sondern Bindung der Freiheit an etwas Vorgegebe­
nes besagt, fernhalten. Verantwortung ist Freiheit als solche. Nur so ist sie ur­
sachlos, apriorisch. Die Idee der Freiheit darf nicht mit der psychologisch 
erfahrbaren Freiheit verwechselt werden. Diese ist nämlich nicht ursachlos. 
Die Freiheit wird von Kant bestimmt als eine Art von Kausalität, die aber 
empirischen Bestimmungsgründen nicht unterworfen ist 2 2 . 

5. Der kategorische Imperativ stellt das Wesentliche des sittlichen Phäno­
mens ins helle Licht: die Pflicht. Allerdings ist auch hier nicht die Pflicht 

2 2 Kritik der praktischen Vernunft, nebst Grundlegung der Metaphysik der Sitten, hrsg. v. 
Heinrich Schmidt, Leipzig 1925 , 62 . 
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hinsichtlich eines bestimmten Wertes gemeint, sondern die Pflicht „als solche", 
die, weil sie keine Wertgebundenheit aufweist, mit der Idee der Freiheit iden­
tisch ist. 

Die ungelösten Probleme 

Zwar bietet die kantische Lehre eine unkomplizierte Lösung des absoluten und 
allgemeingültigen sittlichen Imperativs. Jede Ethik, die das Sein in die Norm 
aufnimmt, hat mit dem Problem des Wandels der Werturteile zu kämpfen, z. B. 
mit der Frage, aus welchem Grunde eine Generation oder Gesellschaft die 
Polygamie als sittlich verantwortbar behauptet, während eine andere nur die 
Monogamie als sittlich vertretbar annimmt. Beide Generationen oder Gesell­
schaften können aus reinem Gewissen ihren je verschiedenen Standpunkt ver­
treten. Auch der noch so energische Verteidiger des Naturrechts, d. h. ein am 
Wesen der Dinge orientierter Ethiker, muß das irrige Gewissen für verbindlich 
erklären. Der Inhalt scheint also nicht wesentlich zur Verantwortung zu ge­
hören, sonst müßten wir einen nach irrigem Gewissen Handelnden tadeln. Den­
noch löst die kantische Konzeption das Problem nicht, warum wir überhaupt 
von einem irrigen Gewissen reden. Sie gibt uns nicht Aufschluß darüber, warum 
die zu sittlicher Reife gelangten Menschen gewisse sittliche Vorstellungen, 
z. B. Rassenhaß und Rassenvernichtung als Verbrechen gegen die Menschlich­
keit bezeichnen und, wie es im Nürnberger Prozeß geschah, nach irgendeinem 
gesetzlichen Paragraphen suchen, gemäß welchem unser natürlicher Abscheu 
vor solchen Verbrechen eine positiv-rechtliche Stütze findet. Wenn man nach 
dem Kriege von den deutschen Richtern, die im Dritten Reich exzessive Todes­
urteile gefällt hatten, den Rücktritt vom Amte verlangte oder erwartete, so 
sprach sich darin das allgemein menschliche Werturteil aus, daß ein Richter 
doch um die menschliche Würde hätte wissen müssen, daß er alle seine juristi­
schen Kenntnisse hätte aktivieren müssen, um die Anwendung des positiven Ge­
setzes im Sinne einer menschenwürdigen Ordnung zu vollziehen. 

Nun kann allerdings der Kantianer erwidern, daß auch seiner Ansicht nach 
ein dem kategorischen Imperativ folgender Richter so handeln würde, und zwar 
deshalb, weil in dem hic et nunc gegebenen Umstand die materialen Bedingun­
gen nicht erfüllt seien, gemäß welchen der Imperativ möglich würde. 

Warum aber wird der Imperativ nicht möglich? Es müssen doch in unserem 
Gewissen bestimmte Normen leben, gemäß welchen wir die Unstatthaftigkeit 
bestimmter Handlungen erkennen. Jedenfalls muß der Kantianer, der eine be-
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stimmte Handlung als mit seinem Imperativ unvereinbar erklärt, Gründe dafür 
angeben können. Diese Gründe müssen aber Normcharakter haben, sonst 
können sie nicht logisch in die Sollordnung eingebaut werden. 

Man wird vielleicht entgegnen, diese Normen seien nur konventionell­
kultureller Natur, nicht aber natürliche Normen. Sie verblieben demnach im 
Raum der gesellschaftlichen Umwelt, hätten nur psychologische, nicht aber 
eigentlich ethische Bedeutung. Wie aber erklären wir unser Wertempfinden, 
gemäß dem wir der Überzeugung sind, daß der Kannibalismus einen Irrtum in 
der Gewissensbildung darstellt? Wir sind doch alle froh darüber, und zwar aus 
unserer Orientierung an der menschlichen Würde heraus, daß wir über das 
Stadium des Kannibalismus hinausgewachsen sind. Oder meinen wir etwa, es 
sei ganz normal, daß wir eines Tages Menschenfresser würden? Es ist zwar 
nicht wissenschaftlich ableitbar, aber doch aus innerer Erfahrung aufweisbar, 
daß in uns irgendwelche allgemeine materiale Wertvorstellungen absolut gel­
ten, sodaß die Absage an sie als unmenschlich erscheint. 

Daraus erklärt es sich auch, daß wir in der Gesellschaft die absolute Freiheit, 
also die Freiheit als solche für utopisch halten, weil wir uns das Verantwor­
tungsbewußtsein nicht derart absolut vorstellen können, daß es in keiner Weise 
die Freiheit an materiale Werte bindet. 

Die kantische Vorstellung von der Sittlichkeit vermag zwar die Sittlichkeit 
idealtypisch von allem Nicht-Sittlichen zu isolieren. Damit wird aber nicht 
mehr als ein logisches Schema geboten, wie ähnlich der Neukantianer H. Kelsen 
in seiner Reinen Rechtslehre das Recht als ein inhaltloses Koordinatensystem 
von sozialen Zwangsnormen auffaßte. Der innere Bezug der Rechtsnorm zum 
gesellschaftlichen Leben fehlt bei Kelsen vollständig. In der kantischen Ethik 
fehlt der sittlichen Norm der innere Bezug zum menschlichen Dasein über­
haupt. Die kantische Maxime, so zu handeln, daß die Mitwelt genau nach der­
selben Norm zu handeln imstande sei, bedeutet übrigens ein leises Zugeständnis 
an die soziale Natur des Menschen, also an die Kausalordnung, in der sich 
unser Leben vollzieht. Selbst Kant konnte ohne den Kompromiß mit dem Sein 
nicht auskommen, so sehr er sich um einen reinen, d. h. formalen Imperativ 
bemühte. Ohne diesen Kompromiß hätte er wohl auch nie seine Schrift 
„Zum ewigen Frieden" (1795) geschrieben. Der „ewige Friede" ist ein 
eudaimonistisches Anliegen, zumindest ein Anliegen einer Ethik, die materiale 
Werte anerkennt. 

Die phänomenologisch eingestellten Ethiker, zu denen die Vertreter der 
Wertphilosophie {M. Scheler, N. Hartmann, D. v. Hildebrand und in ihrem 
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Gefolge, allerdings mit einigen Abweichungen,//'. Reiner) gehören, distanzieren 
sich von Kant durch ihre Kritik an der Ethik als reiner Pflichtlehre. H. Reiner 
erklärt, Kants Begründung des Solls entspreche nicht dem im menschlichen 
sittlichen Bewußtsein allgemein vorfindlichen Tatbestand, sondern enthalte 
„eine diesen vergewaltigende künstliche Konstruktion" 2 3. Nicht alles sittlich 
gute Handeln sei ein Handeln aus Pflicht und damit aus Achtung vor dem Ge­
setz. Selbst die Pflicht und der Gedanke derselben entstehe nicht ohne einen 
sachlichen, einen Zweck bildenden Grund und Hintergrund, dessen Schutz oder 
Erfüllung dabei letzten Endes auf dem Spiele stehe 2 4. Diese Kritik hat ohne 
Zweifel ihre Berechtigung, sofern die Pflicht immer mit irgendeinem sachlichen 
Grund zusammenhängt. Muß aber deswegen die Pflicht aus dem Mittelpunkt 
des sittlichen Solls entfernt werden? Diese Frage kann nur dann bejaht wer­
den, wenn man unter Pflicht im Sinne Kants die „Pflicht als solche" ohne 
rationalen Zusammenhang mit dem Sein versteht. 

2. Das Soll als materialer Wert 

Die Formahsierung des sittlichen Bewußtseins hat die Wertethiker auf den 
Plan gerufen. Ihre Reaktion ist nichts anderes als die spontane Antwort des 
menschlichen Gewissens, das seinem Wesen gemäß ein Objekt anstrebt, so wie 
der Intellekt naturgemäß die Wahrheit sucht. Das Objekt des Gewissens, d. h. 
der sittlichen Verantwortung aber sind die Werte des menschlichen Lebens. 
Max Scheler hat mit seiner materialen Wertethik dem sittlichen Bewußtsein die 
Ideale zurückgegeben, die ihm durch die Lehre vom formalen Imperativ 
genommen worden sind. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um die Ideal­
vorstellung eines vollkommenen Lebens nach Art eines Vorbildes, sondern um 
Ideen, in denen das Gute seinen vielfältigen Ausdruck erhält, eben um Werte. 
Nicolai Hartmann hat in seiner Ethik diesen Wertkatalog eindrucksvoll zu­
sammengestellt. Man hat bei der Lesung den Eindruck, als sei Aristoteles 
wiedererstanden. Doch darf man sich durch die Ähnlichkeit in der phänomeno­
logischen Schilderung nicht täuschen lassen. In der Wertethik handelt es sich 
um Analysen unseres Wertempfindens, bei Aristoteles zwar ebenfalls, aber 

2 3 Die philosophische Ethik, 123 . 
2 4 A. a. O. 123 f. Lesenswert sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen von 
H. Reiner: Pflicht und Neigung, Die Grundlagen der Sittlichkeit erörtert und neu bestimmt 
mit besonderem Bezug auf Kant und Schiller, Meisenheim am Glan 1 9 5 1 , § 12. 
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zugleich auch um die Finalität seelischer Kräfte. Diesen Schritt in das Sein 
vollzieht die Wertethik nicht mit, und zwar bewußt. Mit Kant ist sie einig in 
der Überzeugung, daß der Absolutheitsanspruch des Solls nicht aus dem Sein 
begründbar ist. Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Solidarität, wie immer die Aus­
prägungen des sittlich Guten heißen mögen, sind, weil sie nicht Tugenden 
darstellen, die erst noch zu erwerben wären, sondern Werte, die aus sich 
heraus Anerkennung durch das sittliche Bewußtsein verlangen, allgemeingültig. 
Erfaßt werden sie durch das Wertempfinden eines jeden einzelnen. Hier erfolgt 
der Einbruch in das Sein. Hier entsteht auch die Vielfalt der Interpretation. 
Diese ist aber nicht etwa der Anwendung allgemeiner Prinzipien auf einen 
konkreten Fall gleichzusetzen, wovon die Naturrechtslehre spricht. Aus den 
Werten wird nicht wie aus einem Universale, d. h. einem aus dem Sein 
abstrahierend entnommenen Inhalt, auf die konkrete Wirklichkeit geschlossen. 
Es ist vielmehr das Wertempfinden als seelischer Vorgang, das den Werten den 
Weg in die Wirklichkeit bereitet. 

Die Thomisten können von der Wertlehre die Erkenntnis übernehmen, daß 
die Harmonie von Sein und Sollen nicht einfach nach dem Grundsatz „ens et 
bonum convertuntur" nachgewiesen ist. Das Sein wird erst dadurch zum 
sittlichen Gut, daß es vom Menschen als Wert empfunden wird. Die Bedeutung 
des Wertempfindens wurde (im Gegensatz zu N. Hartmann, der die Werte als 
An-sich-Phänomene des idealen Seins annahm) von H. Reiner und Fritz 
Joachim von Rintelen herausgearbeitet25. Thomas von Aquin hat in seiner 
Naturrechtslehre das Wertempfinden viel stärker berücksichtigt als die späteren 
Thomisten, die die Werte sozusagen völlig ontologisierten und damit eine rein 
ontologische Ethik und Naturrechtslehre entwickelten. Im Grunde geht es um 
die Frage, wie man das Wertempfinden erklärt, ob es sich einzig um das 
jeweils individuell verschiedene Wertempfinden handelt oder um jenes Wert­
empfinden, welches in der naturhaften Anlage der praktischen Vernunft 
beschlossen ist, so daß es nur darauf ankäme, diese „transzendentale", d. h. 
im Wesen der Vernunft liegende, Relation zum Sein individuell zu entwickeln. 
Tatsächlich ist allerdings das Sein als Wert nur insoweit ethisch gültig und 
verpflichtend, als das einzelne Individuum mit seinem Wertempfinden das Sein 
2 5 Vgl. H. Reiner: Pflicht und Neigung, passim; F. J. von Rintelen: Wertphilosophie, in: 
F. Heinemann - Hrsg.: Die Philosophie im XX. Jahrhundert, Stuttgart 1959 , 441 ff.; 
R. Wisser: Wertwirklichkeit und Sinnverständnis, in: R. Wisser - Hrsg.: Sinn und Sein, 
Tübingen 1960 , 611 ff.; Otto Veit: Die Quellen der inneren Erfahrung, in: Die Philosophie 
und die Wissenschaften, Simon Moser zum 65. Geburtstag, hrsg. v. Ernst Oldemeyer, 
Meisenheim am Glan 1967, 197. 
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erfaßt. Thomas von Aquin hat diesen Aspekt in seiner Naturrechtslehre beson­
ders ins Auge gefaßt, während die späteren Thomisten in ihrer Naturrechtslehre 
abstrakt von der naturhaften Anlage der praktischen Vernunft auf das Sein 
sprechen und damit den Eindruck erwecken, als ob es in der sittlichen Ent­
scheidung einzig um eine Seinsanalyse ginge. 

Da gemäß der Wertethik objektiv logisch nicht bestimmbar ist, welche 
einzelne Norm im konkreten Handeln maßgebend ist, da vielmehr das ganz 
persönliche Wertempfinden mit der Wirklichkeit fertigwerden muß, erklärt 
sich auch die Tatsache, daß die Wertethik keine eigentliche Sozialethik er­
bringen konnte. Zwar spricht sie von Gerechtigkeit und allen andern sozialen 
Werten, die bei Aristoteles Gegenstand von sozialen Tugenden sind. Vor 
allem betont sie die Solidarität. Aber das sind keine der Gesellschaft als 
Ganzem vorgeordnete Maximen, aus denen sich irgendein festumrissener 
Gemeinwohlbegriff herausentwickeln ließe. Sie sind sozial, weil der Mensch 
sie im Zusammenleben als Werte erkennt und nur soweit er sie als solche 
erkennt. 

Die Wertethik bietet mit dieser Anschauung die Grundlage für eine Gesell­
schaftsethik,, die soziologisch orientiert ist. Ihre Werte sind nun einmal keine 
Zwecke, die man aus irgend einem Sachbereich ableiten und so, wissenschaft­
lich begründet, der Gesellschaft als sittliches Gebot aufbürden könnte. Die 
Wertethik ist grundsätzlich keine Naturrechtslehre. Die Werte gewinnen nur 
Leben im Leben der Gesellschaftsglieder. Was zur Menschenwürde gehört und 
darum in ein staatliches Grundgesetz aufgenommen werden könnte, wird 
bestimmt aus dem Wertempfinden der jeweils existierenden Gesellschafts­
glieder. Damit ist die Rechtsbildung aller Spekulation entzogen, zugleich auch 
die sich als Erzieher gebärdende Staatsgewalt zurückgedrängt. Der Politiker 
kann seine Aufgabe nicht darin sehen, die gerade von ihm empfundene Wert­
welt in der Gesellschaft durchzusetzen. Vielmehr hat er sich als Sachwalter des 
allgemeinen Wertempfindens zu betrachten. 

Damit ergibt sich allerdings ein Dilemma, aus dem die Wertethiker dem 
Politiker nicht heraushelfen können. Unter Umständen stimmt das persönliche 
Wertempfinden des Politikers mit dem der Gesellschaft nicht überein. Er 
braucht also zwei Arten von Ethos: sein eigenes persönliches und dasjenige, 
das seinem Beruf als Politiker dient. Max Weber glaubte daher, daß der 
Politiker nicht nach der seiner Gesinnung entsprechenden, daher „Gesinnungs­
ethik" genannten Ethik entscheiden könne, sondern nach der „Verantwortungs­
ethik" genannten Ethik des Politikers handeln müsse. Obwohl Max Weber sich, 


